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zur	Grundsteuer	der	Städte	und	Gemeinden	–	alle	Bürger	des	Kreises/des	sonstigen	Gemeindever-

bandes	belastet	und	ebenfalls	keine	wesentlichen	Wanderungsbewegungen	provoziert.185

Der	zentrale	Wirkungsmechanismus	des	Generationenbeitrags	besteht	jedoch	nicht	darin,	dass	er	

tatsächlich	erhoben	wird	–	im	Gegenteil:	Ziel	ist	es,	dass	die	Kommune	aufgrund	der	Drohkulisse	

des	 Generationenbeitrags	 (Anreizfunktion)	 Konsolidierungsmaßnahmen	 in	 anderen	 Bereichen	

vornimmt	und	kommunale	Ausgaben	auf	den	Prüfstand	gestellt	werden.	Wo	genau	Aufwandssen-

kungen	bzw.	Ertragssteigerungen	realisiert	werden,	bleibt	der	politischen	Willensbildung	vor	Ort	

vorbehalten	 (kommunale	 Selbstverwaltung	 und	 -verantwortung).	 Der	 Generationenbeitrag	 ist	

lediglich	ein	letztes	Mittel	(Ultima	Ratio),	das	in	letzter	Instanz	sicherstellt,	dass	nur	so	viele	Res-

sourcen	verbraucht	werden,	wie	auch	tatsächlich	erwirtschaftet	werden.	Der	Generationenbeitrag	

stellt	des	Weiteren	sicher,	dass	nicht	zwangsläufig	ein	Rückbau	öffentlicher	Leistungen	vorgenom-

men	werden	muss.	Wollen	die	Bürger	beispielsweise	auf	liebgewonnene	(freiwillige)	Leistungen	

(z.	B.	Theater,	Schwimmbad)	nicht	verzichten,	können	diese	erhalten	bleiben.	Allerdings	müssen	

die	Bürger	dann	auch	in	Form	höherer	Abgaben	(z.	B.	höhere	Gebühren,	höhere	Steuern,	höhere	

Eintrittspreise)	 die	 Kosten	 für	 die	 bereitgestellten	 öffentlichen	 Leistungen	 tragen.	 Empirischen	

Untersuchungen	zufolge	ist	die	Mehrheit	der	Bürger	eher	bereit,	höhere	Abgaben	zu	tragen,	denn	

auf	bestehende	Leistungen	zu	verzichten.186

Die	Erhebung	eines	Generationenbeitrags	 impliziert,	dass	 jede	neue	Ertragssenkung	bzw.	Auf-

wandserhöhung	an	einen	höheren	Generationenbeitrag	geknüpft	ist,	sofern	der	Haushalt	unaus-

geglichen	 ist	und	nicht	anderweitig	Konsolidierungsmaßnahmen	vorgenommen	werden.	 In	der	

Praxis	wird	häufig	auf	Erträge	verzichtet,	oder	es	werden	Aufwendungen	getätigt,	die	nur	kleinen	

Teilen	der	Bevölkerung	einen	Nutzen	stiften.	Durch	Einführung	des	Generationenbeitrags	werden	

viele	solcher	bislang	quasi	unantastbaren	Positionen	auf	den	Prüfstand	gestellt,	da	ihr	Beibehalten	

nur	eine	kleine	Klientel	befriedigt,	während	ihre	Abschaffung	durch	Vermeidung	des	Generatio-

nenbeitrags	den	Unmut	der	Gesamtbevölkerung	verhindert.	Klientelpolitik	wird	damit	erschwert.	

Der	Grundsatz	der	Generationengerechtigkeit	(d.	h.	der	Ausgleich	des	ordentlichen	Ergebnisses)	

wird	in	die	Währung	der	Politik	übersetzt:	Durch	die	Gefahr	des	Verlusts	von	Wählerstimmen	im	

Falle	der	Erhebung	eines	Generationenbeitrags	kommt	es	zu	einer	Umkehr	der	Argumentations-

kette	in	Volksvertretungen	wie	auch	in	der	öffentlichen	Wahrnehmung:	So	wird	bei	jeder	künfti-

gen	Belastung	des	Haushalts	die	Frage	aufgeworfen,	ob	diese	Belastung	wirklich	benötigt	wird	

und	gesellschaftlich	erwünscht	ist	oder	ob	(in	Anbetracht	des	drohenden	Generationenbeitrags)	

doch	 eher	 darauf	 verzichtet	 werden	 sollte.	 Der	 Zusammenhang	 zwischen	 Abgabenniveau	 und	

Leistungsniveau	wird	für	den	Bürger	(wieder)	spürbar.

Vom	Generationenbeitrag	geht	demnach	ein	Anreiz	aus,	den	Haushalt	mittels	alternativer	Konso-

lidierungsmaßnahmen	 auszugleichen.	 Durch	 Erreichung	 des	 Haushaltsausgleichs	 (nach	 doppi-

scher	Logik)	wäre	zugleich	sichergestellt,	dass	aktuelle	Generationen	nicht	auf	Kosten	künftiger	

Generationen	leben.	Das	Prinzip	„Wer	bestellt,	bezahlt“	hat	insofern	nicht	nur	in	der	Beziehung	

zwischen	Gebietskörperschaftsebenen	zu	gelten,	sondern	auch	im	zeitlichen	Kontext:	Wenn	Bür-

185	 Vgl.	Hilgers/Burth	2011,	S.	249	f.
186	 Vgl.	Bertelsmann	Stiftung	2013,	S.	33	f.
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ger	heute	bestimmte	Leistungen	(=	Ressourcenverbrauch)	von	der	Gebietskörperschaft	verlangen,	

müssen	 sie	 auch	 heute	 ausreichende	 Erträge	 (=	 Ressourcenaufkommen)	 generieren,	 um	 diese	

Leistungen	zu	finanzieren.	In	anderen	Worten:	Für	das	öffentliche	Leistungsniveau,	das	die	heu-

tige	Generation	bestellt,	muss	sie	auch	selbst	in	Form	von	Abgaben	bezahlen.	Der	Generationen-

beitrag	definiert	insofern	klar	die	Grenzen	der	kommunalen	Selbstverwaltung:	Sie	beginnen	dort,	

wo	der	Haushaltsausgleich	nicht	erreicht	und	damit	ein	Leben	auf	Kosten	künftiger	Generationen	

praktiziert	wird.	Darüber	hinaus	macht	es	der	Generationenbeitrag	der	Kommunalaufsicht	ver-

gleichsweise	leicht,	den	Haushaltsausgleich	zu	gewährleisten	(d.	h.	ein	Überschreiten	der	Grenzen	

zu	verhindern),	sofern	der	Generationenbeitrag	als	Muss-	und	nicht	als	Soll-Vorschrift	im	Haus-

haltsrecht	verankert	wird.

4.3 Funktionierende Konnexitätsregeln als Voraussetzung

Eine	Ursache	für	die	steigende	Kommunalschuldenlast	liegt	in	der	Landes-	und	Bundesgesetzge-

bung.187	So	ist	es	in	der	Vergangenheit	mehrfach	vorgekommen,	dass	bei	nicht	(vollständig)	funk-

tionsfähigen	Konnexitätsregeln	Aufgaben	von	einem	Land	oder	dem	Bund	auf	die	Kommunen	

übertragen	 wurden,	 ohne	 in	 gleichem	 Maße	 ertragsseitig	 für	 einen	 Ausgleich	 zu	 sorgen.	 Das	

führt	 seitens	 der	 betroffenen	 Kommunen	 dazu,	 dass	 die	 entstehenden	 Deckungslücken	 unter	

dem	Ziel	des	Haushaltsausgleichs	anderweitig	aufgefangen	werden	müssten.	Derartige	Vorgänge	

in	Verbindung	mit	zuweilen	schwer	für	einen	Bürger	einsehbaren	Sachzusammenhängen	führen	

bereits	heute	dazu,	dass	der	Bürger/Wähler	nicht	zweifelsfrei	erkennen	kann,	welche	Ebene	sich	

für	einzelne	Entscheidungen	verantwortlich	zeigt.	Damit	wird	für	ihn	die	Bewertung	des	politi-

schen	Handelns	erschwert.

Unter	 dem	 Regime	 einer	 mit	 einem	 Generationenbeitrag	 verknüpften	 Kommunalschuldenbremse	

würden	konnexitätsrelevante	Fragestellungen	automatisch	stärker	in	den	Fokus	des	Interesses	rücken,		

	

Quelle:  Eigene Darstellung

Abbildung 55: Komponenten der doppischen Kommunalschuldenbremse 

Sanktion und automatischer Stabilisator: 
Generationenbeitrag

Ziel: Ordentlicher Ausgleich des
Ergebnishaushaltes

Grundlage: Doppisches Haushalts- und 
Rechnungswesen

Kommunale Selbstverwaltung

Konnexität

187	 Vgl.	Bertelsmann	Stiftung	2012,	S.	23	f.
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was	bestenfalls	zu	einer	Versachlichung	der	Debatten	 führen	würde	–	 im	Zweifelsfall	müssten	die	

Kommunen	übertragene	Aufgaben	ohne	ausreichende	gleichzeitige	Anpassung	der	Finanzmittel	über	

den	Generationenbeitrag	decken.	Eben	das	muss	ausgeschlossen	werden.	Es	wäre,	überspitzt	formu-

liert,	nicht	zu	verantworten,	wenn	eine	Ebene	Wohltaten	beschließt	und	die	im	Staatsaufbau	hierar-

chisch	nachgelagerte	Ebene	hierfür	die	Bürger	mit	einem	Generationenbeitrag/einer	Steuer	belegt.	

Der	originäre	Zweck	eines	Generationenbeitrags,	 auch	wenn	er	an	eine	bestehende	Realsteuer	

anknüpft,	liegt	nicht	im	Abfedern	nicht	funktionsfähiger	Konnexitätssysteme.	Trefflich	formuliert	

in	 diesem	 Zusammenhang	 der	 Deutsche	 Städtetag:	 „Hebesätze	 bei	 Grund-	 und	 Gewerbesteuer	

sind	dazu	da,	die	Einnahmen	an	das	vor	Ort	gewünschte	Angebot	öffentlicher	Leistungen	anzupas-

sen.	Sie	sind	nicht	dazu	gedacht,	Fehlsteuerungen	von	Bund	und	Ländern	aufzufangen.“188

Insofern	ist	an	dieser	Stelle	zu	betonen,	dass	funktionierende	Konnexitätsregeln	erforderlich	sind,	

um	die	kommunalen	Haushalte	nicht	zusätzlich	zu	belasten.	Das	gilt	gerade	vor	dem	Hintergrund	

der	neuen	Staatsschuldenbremse	und	würde	durch	die	Etablierung	einer	neuen	Kommunalschul-

denbremse	unterstrichen.	Letztere	erfordert	ein	funktionsfähiges	System	von	Konnexitätsregeln,	

um	sicherzustellen,	dass	den	Bürgern	etwaige	zusätzlich	von	Bund	und	Ländern	übertragene	Auf-

gaben	 nicht	 über	 den	 Generationenbeitrag	 (oder	 anderweitige	 Konsolidierungsmaßnahmen)	 in	

„kommunale	Rechnung“	gestellt	werden.

4.4 Übergangslösung

Grundsätzlich	müssen	fiskalische	Regelungen	nicht	zwangsläufig	gesetzlich	ausgestaltet	werden.	

Das	Modell	einer	doppischen	Kommunalschuldenbremse	kann	bereits	jetzt	in	kommunaler	Eigen-

initiative	 umgesetzt	 werden:	 Es	 bestehen	 keine	 rechtlichen	 Regelungen,	 die	 eine	 Etablierung	

explizit	 verhindern.	 Selbstauferlegte	 (weiche	 oder	 moralische)	 Normen	 können	 mancherorts	

durchaus	geeignet	sein.	Eine	gesellschaftliche	Ächtung	einer	kommunalen	Haushaltspolitik	auf	

Kosten	kommender	Generationen,	die	permanente	Defizite	im	ordentlichen	Ergebnis	als	moralisch	

verwerflich	brandmarkt,	 ist	 theoretisch	genauso	geeignet	wie	 eine	gesetzliche	Regelung	–	das	

wäre	zumindest	dann	der	Fall,	wenn	die	handelnden	Kommunalpolitiker	durch	die	nicht	gesetzli-

che	(informelle)	Regel	faktisch	gebunden	sind.189	Unabhängig	von	dem	Modell	einer	doppischen	

Kommunalschuldenbremse	zeigt	sich	der	unbedingte	Wille	zum	Haushaltsausgleich	auch	tatsäch-

lich	 in	vielen	Kommunen.190	Gleichwohl	 ist	nicht	damit	 zu	 rechnen,	dass	 eine	nicht	gesetzlich	

begründete	doppische	Kommunalschuldenbremse	allerorts	(dauerhaft)	umgesetzt	würde.	Insofern	

erscheint	beim	Wunsch	einer	flächendeckend	generationengerechten	kommunalen	Haushaltspo-

litik	eine	gesetzliche	Manifestation	unumgänglich.

Würde	eine	doppische	Kommunalschuldenbremse	von	heute	auf	morgen	 in	 ihrer	vollständigen	

Form	eingeführt	werden,	ergäben	sich	insbesondere	bei	hoch	defizitären	Kommunen	schlagartig	

188	 Deutscher	Städtetag	2012,	S.	8.
189	 	Die	gleiche	Argumentation	führt	Schulemann	für	restriktivere	Fiskalregeln	auf	Staatsebene	an.	Gleichwohl	konstatiert	er,	dass	

Regeln	umso	wirksamer	sind,	je	weniger	einfach	sie	außer	Kraft	gesetzt	werden	können	(insbesondere	Verfassungsregeln).	Vgl.	
Schulemann	2012,	S.	32.

190	 Vgl.	exemplarisch	Gnädinger	2012,	S.	339	ff.,	und	Staehler	2009.
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massive	Probleme.	Hier	würde	der	Generationenbeitrag	gleich	im	ersten	Jahr	einen	sehr	hohen	

Betrag	 annehmen,	 da	 kurzfristige	 Einsparungen	 in	 Höhe	 des	 Defizits	 an	 anderen	 Stellen	 nur	

schwer	 realisierbar	 sind.	 So	 sind	 beispielsweise	 die	 kommunalen	 Personalaufwendungen	 als	

regelmäßig	große	Aufwandkategorie	im	öffentlichen	Dienst	kurzfristig	kaum	merklich	zu	reduzie-

ren.	Gleichwohl	sind	die	Personalaufwendungen	vielerorts	mittel-	bis	langfristig	–	insbesondere	

aufgrund	der	anstehenden	Pensionierungs-	bzw.	Verrentungswelle	–	durchaus	durch	natürliche	

Fluktuation	 abbaubar;	 insofern	 bestehen	 an	 dieser	 Stelle	 regelmäßig	 Potentiale.	 Diese	 können	

aber	nicht	sofort	realisiert	werden.	

Diese	 Problematik	 spricht	 dafür,	 bei	 Einführung	 einer	 doppischen	 Kommunalschuldenbremse	

eine	Übergangslösung	zu	etablieren,	die	es	Kommunen	mit	einem	sehr	hohen	Defizit	ermöglicht,	

dieses	schrittweise	(linear)	abzubauen.191	Werden	die	Konsolidierungsziele	des	Defizitabbaupfads	

verfehlt,	 wird	 wiederum	 der	 Generationenbeitrag	 herangezogen,	 um	 den	 Differenzbetrag	 zu	

decken.	Eine	Verfehlung	der	Konsolidierungsziele	ist	damit	nicht	mehr	möglich.	Abb.	56	zeigt	bei-

spielhaft	drei	mögliche	Varianten.	Variante	Nr.	1	spiegelt	den	Fall	ohne	Übergangslösung	wider.	

Hier	wird	notfalls	der	Generationenbeitrag	herangezogen,	um	bereits	im	Jahr	der	Einführung	der	

Kommunalschuldenbremse	(hier:	2013)	das	Defizit	komplett	abzubauen.	Variante	Nr.	2	und	Vari-

ante	Nr.	3	beinhalten	demgegenüber	eine	mittlere	3-jährige	bzw.	lange	7-jährige	Übergangsfrist	

zum	Defizitabbau.	Beide	Varianten	sehen	insofern	in	einer	Übergangsphase	einen	weiteren	Eigen-

	

Variante 1: unmittelbares Wirksamwerden der Schuldenbremse; 
2013: sehr starke Konsolidierung bzw. hoher Generationenbeitrag

Quelle:  Eigene Darstellung

Überschuss

Ziel-Haushaltssaldo

Ausgleich

Status quo
(hohes Defizit)

Zeit

Defizit

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Variante 2: 3-jährige Übergangslösung mit linearem Defizitabbau;
starke bis mittlere jährliche Konsolidierung

Variante 3: 7-jährige Übergangslösung mit linearem Defizitabbau;
mittlere bis leichte jährliche Konsolidierung

Abbildung 56: Defizitabbaupfade im Rahmen einer Übergangslösung

191	 Vgl.	Hilgers/Burth	2011,	S.	244	ff.
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kapitalabbau	vor,	bis	der	Haushaltsausgleich	wieder	erstmals	jahresbezogen	erreicht	wird.	Gleich-

wohl	handelt	es	sich	um	einen	kontrollierten	Eigenkapitalabbau,	weil	Abweichungen	vom	Defizit-

abbaupfad	nötigenfalls	mit	dem	Generationenbeitrag	sanktioniert	werden.

In	jedem	Fall	ist	unabhängig	von	der	Wahl	der	Modellvariante	sichergestellt,	dass	die	Kommunen	

aus	der	heute	weit	verbreiteten	psychologischen	Vergeblichkeitsfalle	herausgeführt	werden.	Es	ist	

sichergestellt,	dass	der	Haushaltsausgleich	erreicht	wird	–	das	gibt	Perspektive	und	mobilisiert	

Kräfte.	Heute	hat	die	administrative	kommunale	Führung	in	ihrer	Kommunikation	kaum	ein	Inte-

resse,	 Haushaltsdefizite	 auf	 eigene	 Versäumnisse	 (endogene	 Ursachen)	 zurückzuführen,	 denn	

dies	 würde	 ihr	 selbst	 politisch	 schaden.	 Entsprechend	 sind	 Haushaltssicherungskonzepte	 und	

Vorberichte	 zu	 Haushalten	 regelmäßig	 mit	 einer	 langen	 Liste	 von	 Ursachen	 für	 Fehlbedarfe/	

-beträge	versehen,	die	außerhalb	der	eigenen	Beeinflussungsmöglichkeiten	liegen.	Verantwortung	

wird	auf	diese	Weise	auf	andere	abgewälzt,	und	die	Eigenverantwortung	gerät	in	den	Hintergrund.	

Bei	den	(häufig	ehrenamtlich)	agierenden	Kommunalpolitikern/der	Vertretungskörperschaft	mit	

begrenztem	Zeitbudget	müssen	diese	regelmäßig	vorgetragenen	Thesen	zwangsläufig	dazu	füh-

ren,	dass	sie	sich	und	ihre	Kommune	in	einer	Vergeblichkeitsfalle	wähnen,	obgleich	in	der	Reali-

tät	eine	Konsolidierung	aus	eigener	Kraft	möglich	wäre.	Vor	einem	derartigen	Hintergrund	wird	

dann	 zuweilen	 jedwede	 Konsolidierungsanstrengung	 eingestellt,	 weil	 das	 Ziel	 unerreichbar	

erscheint;	es	entsteht	eine	(fraktionsübergreifende)	Haltung/Solidarisierung	gegenüber	Eingriffen	

der	staatlichen	Aufsichtsbehörden.	Mit	einer	doppischen	Schuldenbremse	ist	der	Haushaltsaus-

gleich	hingegen	in	jedem	Fall	sichergestellt	–	folglich	werden	sich	kommunalpolitische	Debatten	

höchstwahrscheinlich	in	eine	Richtung	bewegen,	in	der	die	Diskussion	um	Maßnahmen	zur	Errei-

chung	dieser	Vorgabe	unter	Vermeidung	des	Generationenbeitrags	kreist.

Grundsätzlich	ist	anzumerken,	dass	es	für	eine	Kommune	mit	hohem	Defizit	vorteilhaft	ist,	wenn	

sie	bereits	zu	Beginn	des	Defizitabbauzeitraums	möglichst	stark	konsolidiert.	Das	gewährleistet,	

dass	Defizite	über	die	von	ihnen	provozierten	Folgen	nicht	zum	Motor	ihrer	eigenen	Entwicklung	

avancieren.	So	machen	 rasche	und	entschlossene	Konsolidierungsmaßnahmen	zu	Beginn	noch	

merklichere	Maßnahmen	in	der	Zukunft	entbehrlich,	da	nicht	auch	noch	die	zusätzlichen	Folgen	

höherer	Defizite	 (z.	B.	höhere	Verschuldung	und	damit	höherer	Zinsaufwand)	getragen	werden	

müssen	(Abb.	57).

Als	weitere	Unterstützung	zum	Zeitpunkt	der	Einführung	der	Kommunalschuldenbremse	kann	

z.	B.	 auch	 seitens	 der	 Länder	 angedacht	 werden,	 Entschuldungsprogramme	 für	 hoch	 defizitäre	

Kommunen	aufzulegen,	mit	deren	Hilfe	die	Zinsaufwendungen	der	Krisenkommunen	verringert	

werden.	 Dies	 erleichtert	 die	 Erreichung	 der	 Konsolidierungsziele.	 Derartige	 Entschuldungspro-

gramme	existieren	bereits	in	sieben	Bundesländern.192	Welche	Kommunen	zu	der	angesprochenen	

Gruppe	der	hoch	defizitären	Kommunen	zu	zählen	sind,	kann	landesspezifisch	anhand	konkreter	

Kennzahlen	 (z.	B.	 ordentliches	 Ergebnis,	 Kassenkreditbestand)	 mit	 Schwellenwerten	 in	 Euro	 je	

Einwohner	im	Mehrjahresschnitt	bestimmt	werden.

192	 Hessen,	NRW,	Niedersachsen,	Sachsen-Anhalt,	Mecklenburg-Vorpommern,	Rheinland-Pfalz,	Schleswig-Holstein
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Quelle:  Eigene Darstellung

Abbildung 57:  Entscheidungsparameter bei der Festlegung 
des Defizitabbaupfades (kontrolliert ausgestalteter 
Eigenkapitalabbau/Defizitreduzierung bis zur Wiedererreichung 
des jahresbezogenen Haushaltsausgleichs)

Ein hoher Abbaubetrag erfordert starke
Konsolidierungsanstrengungen bereits in den
Anfangsjahren; einzelne Konsolidierungsmaß-
nahmen erfordern Zeit, bis sie ihre volle 
Wirkung entfalten können

Ein niedriger Abbaubetrag bedingt, dass über
einen Mehrjahreszeitraum weitere Defizite
entstehen, deren Folgen den Haushaltsausgleich
in Folgeperioden erschweren

4.5 Antizyklischer Ausgleich

In	 der	 bislang	 beschriebenen	 Ausgestaltung	 wirkt	 die	 doppische	 Kommunalschuldenbremse	

	zyklisch,	das	heißt,	in	Phasen	schlechter	Konjunktur	müssten	vor	Ort	zusätzlich	Erträge	erhöht	

bzw.	Aufwendungen	gesenkt	werden,	um	den	Haushaltsausgleich	zu	erreichen.	Nach	allgemeiner	

Auffassung	 fällt	dem	Staat	 indes	eine	antizyklische	konjunkturpolitische	Verantwortung	zu:	 In	

Krisenzeiten	 soll	 der	 Staat	 die	 Nachfrage	 (defizitfinanziert)	 stimulieren,	 in	 Zeiten	 eines	 stark	

wachsenden	Bruttoinlandsprodukts	soll	er	durch	Verringerung	staatlicher	Nachfrage	die	Konjunk-

tur	vor	einem	Überhitzen	bewahren	und	Überschüsse	erwirtschaften	(sogenannte	antizyklische	

Fiskalpolitik).	Hauptträger	der	konjunkturpolitischen	Verantwortung	sind	die	staatlichen	Gebiets-

körperschaften,	d.	h.	die	Bundesländer	sowie	vor	allem	der	Bund.193	Umstritten	ist	indes,	ob	auch	

die	Kommunen	eine	solche	antizyklische	Haushalts-	und	Finanzpolitik	betreiben	sollen	bzw.	kön-

nen	–	eine	einzelne	Kommune	 ist	dazu	aufgrund	der	beschränkten	 finanziellen	Möglichkeiten	

gewiss	nicht	bzw.	höchstens	örtlich	begrenzt	in	der	Lage.	Anders	sieht	die	Situation	allerdings	in	

Bezug	auf	die	Gesamtheit	der	Kommunen	aus.

So	sind	es	gerade	die	Kommunen,	die	über	ihre	Investitionstätigkeit	in	Sachanlagevermögen	über	

einen	voluminösen	Hebel	zur	Umsetzung	einer	antizyklischen	Politik	verfügen	(vgl.	dazu	Teil	II,	

Kap.	4.3).	Auch	birgt	die	Umsetzung	einer	zyklischen	Finanzpolitik	auf	kommunaler	Ebene	die	

Gefahr,	der	antizyklischen	Fiskalpolitik	auf	staatlicher	Ebene	entgegenzuwirken	bzw.	sie	aufzuhe-

ben.	 In	diesem	Fall	 könnte	der	Gesamtstaat	 seiner	konjunkturpolitischen	Verantwortung	nicht	

193	 Vgl.	Zimmermann	2006,	S.	394.
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gerecht werden. Vor diesem Hintergrund kann grundsätzlich auch den Gemeinden und Gemein-

deverbänden die Aufgabe zugesprochen werden, die Konjunktur in Krisenzeiten anzukurbeln 

bzw. in Boomzeiten zu dämpfen.

Das bisher erläuterte Konzept der Kommunalschuldenbremse schreibt für jedes Jahr das Errei-

chen des Haushaltsausgleichs vor. Eine antizyklische Finanzpolitik ist damit nicht möglich. Das 

Gebot zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses ist jedoch nicht statisch, sondern dynamisch 

zu verstehen. In konjunkturellen Schwächephasen – die sich durch Einbrüche bei den Steuererträ-

gen und ggf. in Kombination mit Aufwandserhöhungen z. B. bei den Sozialaufwendungen aus-

zeichnen – kann es legitim sein, das Eigenkapital zeitlich begrenzt zu reduzieren. In diesen Fäl-

len wird das Eigenkapital quasi als Puffer genutzt. Das heißt aber auch, dass in Zeiten des 

wirtschaftlichen Aufschwungs Überschüsse im ordentlichen Ergebnis erzielt werden müssen. Auf 

die Reduzierung des Eigenkapitals in Schwächephasen müssen in guten Phasen Überschüsse im 

ordentlichen Ergebnis folgen. Nur so ist gewährleistet, dass das Eigenkapital langfristig nähe-

rungsweise konstant bleibt.

Um ein solches antizyklisches Verhalten zu ermöglichen, muss die beschriebene Pflicht des jähr-

lichen Haushaltsausgleichs durch eine Pflicht zum Haushaltsausgleich im Mehrjahreszeitraum 

ersetzt werden, wobei die Einhaltung des Haushaltsausgleichs im Mehrjahreszeitraum durch den 

Generationenbeitrag sichergestellt wird. Der Haushaltsausgleich muss demnach beispielsweise in 

jedem 5-Jahres-Zeitraum (also z. B. sowohl 2010–2014 als auch 2011–2015 und 2012–2016 etc.) 

erreicht werden. Die konkrete Länge des Zeitraums sollte einheitlich im Haushaltsrecht verankert 

werden.

Durch die Pflicht zum Haushaltsausgleich im Mehrjahreszeitraum wird gewährleistet, dass nicht 

nur in Krisenzeiten Defizite eingegangen werden (wie dies auch heute schon vielerorts der Fall 

ist), sondern dass vor allem auch in guten Zeiten Überschüsse erzielt werden, die die in Krisenjah-

ren angehäuften Defizite kompensieren. Es wird ebenso sichergestellt, dass im Falle einer vor Ort 

langanhaltenden Wirtschaftskrise (z. B. Abwanderung eines wichtigen Gewerbesteuerzahlers) 

nicht dauerhaft Defizite eingegangen werden. Stattdessen wird die Kommune rechtzeitig dazu ver-

anlasst, zeitnah ihr Leistungsangebot und Abgabenniveau auf die dauerhaft niedrigere Wirt-

schaftsleistung anzupassen. 

Im doppischen System kann das Konzept des Haushaltsausgleichs im Mehrjahresschnitt alterna-

tiv auch durch eine Pflicht zur jährlichen Bildung von sogenannten Krisenrückstellungen ersetzt 

werden (Passivseite der Bilanz), wobei in gleicher Höhe Finanzvermögen aufzubauen ist (Aktiv-

seite der Bilanz). Das Finanzvermögen darf hierbei nur in Krisenjahren verwendet werden – bei 

gleichzeitiger ertragswirksamer Auflösung der Krisenrückstellungen.194 Die Bildung der Rückstel-

lungen hat hierbei den Charakter von ordentlichen Aufwendungen und erfordert somit die 

Deckung durch entsprechende ordentliche Erträge. Der Haushaltsausgleich wäre im Konzept der 

Krisenrückstellungen jährlich über die Auflösung der angesammelten Krisenrückstellungen zu 

erreichen. Die Höhe der jährlich zu bildenden Krisenrückstellungen ist im Haushaltsrecht einheit-

194 Vgl. Gnädinger/Hilgers 2010; Burth 2012a.
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lich festzulegen. Denkbar ist z. B., die Höhe der Krisenrückstellungen prozentual an die Höhe der 

ordentlichen Erträge zu koppeln.

Welche der beiden zuvor genannten Alternativen – Haushaltsausgleich im Mehrjahreszeitraum 

versus jährlicher Haushaltsausgleich in Verbindung mit Krisenrückstellungen – gewählt wird, 

bleibt dem Gesetzgeber vorbehalten. Eine der beiden Alternativen sollte jedoch verpflichtend fest-

gelegt werden.

5 Wirkungen und Anreize einer doppischen 
 Kommunalschuldenbremse

Kommunale Haushaltsdefizite sind das Resultat des Zusammenwirkens endogener (z. B. lokale 

Politik) und exogener Faktoren (z. B. Konjunktur).195 In welchem Maße diese in den Gemeinden 

und Gemeindeverbänden jeweils gewichtet sind, kann allgemein nicht beantwortet werden. In 

Bezug auf die exogenen Faktoren ist vor allem die Problematik übertragener sozialer Aufgaben 

zu nennen, die unvollständig gegenfinanziert wurden. In diesem Feld sind in den vergangenen 

Jahren wesentliche Fortschritte erreicht worden.196 Dies ist ein entscheidender Schritt zur Verbes-

serung der kommunalen Finanzsituation, was sich auch in der positiven mittelfristigen Prognose 

ausdrückt.197 Die Rahmenbedingungen für die kommunalen Haushalte in Gänze sind so gut, wie 

seit vielen Jahren nicht mehr. Die kommenden Jahre müssen durch die Verantwortlichen vor Ort 

dazu genutzt werden, Haushaltsdefizite und Kassenkredite abzubauen. Die doppische Kommu-

nalschuldenbremse unterstützt diesen Prozess, indem sie die endogenen Faktoren adressiert.

Insbesondere die politökonomische Theorie unterstellt der Politik – auch der Kommunalpolitik – 

häufig ein gewisses eigennütziges Interesse. Dies bedeutet die Abkehr von dem in der Ökonomie 

gezeichneten Bild eines „wohlwollenden, gemeinwohlorientierten Herrschers“ hin zum Interesse 

der Sicherstellung der eigenen Wiederwahl oder sonstiger mit dem politischen Amt verknüpfter 

Eigennutzinteressen. Um diese Wiederwahl/die Eigennutzinteressen sicherzustellen, bedienen 

sich einige Politiker gerne des Instruments der Verschuldung.198 Die relativ unproblematische Ver-

fügbarkeit dieser Finanzierungsform gepaart mit Unwissenheit und/oder Ignoranz gegenüber den 

daraus resultierenden zukünftigen Verpflichtungen (Zins und Tilgung) verführt Politiker dazu, 

Schulden einzugehen, ermöglicht es doch das Instrument der Schulden, Wahlgeschenke in Form 

von Abgabensenkungen oder Ausgabesteigerungen zu verteilen, um Wähler in Bezug auf die 

eigene Person positiv zu stimmen. Da sowohl die Politik als auch die Bürger/Wähler vielfach nicht 

wissen bzw. ausblenden, welche negativen Folgen Schulden langfristig nach sich ziehen (z. B. 

Abgabenerhöhungen, Leistungskürzungen), messen sie steigender Verschuldung ein verhältnis-

mäßig geringes Gewicht zu. Hinzu kommt, dass durch das Agieren im Milliardenbereich die Höhe 

der Verschuldung für den Einzelnen kaum noch verständlich ist. Während die in der Zukunft zu 

195 Ausführlich vgl. Boettcher 2013.
196  So übernimmt der Bund einen höheren Anteil an den Kosten der Unterkunft, der Kita-Investitionen und des laufenden Betriebs 

sowie die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Für die Eingliederungshilfen sind Verhandlungen angekündigt.
197  Die kommunalen Verbände prognostizieren für die Jahre 2013 zu 2016 jährliche Überschüsse von rund vier Mrd. Euro. 

Parallel wächst die Heterogenität zwischen armen und wohlhabenden Städten. Vgl. Bundesvereinigung der kommunalen 
Spitzenverbände 2013.

198 Vgl. ausführlich Geißler 2011, S. 36 ff.
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höheren	Abgaben	und	Einschränkungen	im	Leistungsniveau	führenden	Schulden	nur	geringfügig	

negativ	wahrgenommen	werden,	werden	die	schuldenfinanzierten	Abgabenkürzungen	und	Leis-

tungssteigerungen	von	den	Wählern	demgegenüber	stärker	positiv	honoriert,	da	sie	diese	unmit-

telbarer	spüren	(z.	B.	100	Euro	pro	Jahr	mehr	im	Geldbeutel	durch	schuldenfinanzierte	Steuersen-

kung).	 Den	 bestehenden	 haushaltsrechtlichen	 Regelungen	 wohnt	 damit	 ein	 Anreiz	 inne,	

schuldenfinanziert	Ausgaben	zu	tätigen	bzw.	auf	Einnahmen	zu	verzichten,	da	hierdurch	Wähler	

positiv	gestimmt	werden	können.

Die	doppische	Kommunalschuldenbremse	mit	ihren	Hauptkomponenten	„Pflicht	zum	Haushalts-

ausgleich	im	ordentlichen	Ergebnis“	und	„Generationenbeitrag	als	Ultima	Ratio“	dreht	die	oben	

genannten	politischen	Fehlanreize	um.	Da	jede	zusätzliche	Ertragssenkung	bzw.	Aufwandserhö-

hung	im	Falle	eines	unausgeglichenen	Haushalts	stets	mit	der	Drohkulisse	des	Generationenbei-

trags	verbunden	ist,	wird	sich	die	Argumentationskette	umkehren.	Statt	der	Frage	„Kann	ich	durch	

die	 Ertragssenkung/Aufwandssteigerung	 eine	 bestimmte	 Klientel	 befriedigen	 und	 Wählerstim-

men	gewinnen?“	steht	im	Vordergrund	nun	die	Frage	„Ist	es	mir	die	Ertragssenkung/Aufwands-

steigerung	wert,	aufgrund	des	im	Defizitfall	zu	erhebenden	Generationenbeitrags	Wählerstimmen	

in	den	nicht	begünstigten	Bevölkerungsgruppen	zu	verlieren?“.	Die	Erreichung	des	Haushaltsaus-

gleichs,	d.	h.	mithin	die	Sicherstellung	einer	generationengerechten	Haushaltspolitik,	wird	damit	

in	eine	wichtige	Währung	der	Politik	übersetzt:	Wählerstimmen.	Folge	ist,	dass	bestehende,	lange	

Zeit	aus	politischen	Gründen	unantastbare	Aufwands-	und	Ertragspositionen	nun	genauso	kritisch	

auf	den	Prüfstand	gestellt	werden	wie	jede	neue	ertragssenkende	bzw.	aufwandserhöhende	Maß-

nahme.	Im	Vordergrund	der	Haushaltspolitik	wird	die	Vermeidung	der	Erhebung	des	Generatio-

nenbeitrags	stehen,	da	dieser,	sofern	er	nicht	durch	entsprechende	Leistungsbündel	begründet	

wird,	einem	Eingeständnis	einer	 ineffizienten	Haushaltspolitik	gleichkommt.	Es	besteht	damit	ein	

Anreiz,	den	Haushalt	aus	eigener	Kraft	durch	geeignete	Konsolidierungsmaßnahmen	auszugleichen.

Ferner	löst	die	doppische	Kommunalschuldenbremse	ein	weiteres	Problem:	Die	Sicherstellung	der	

Generationengerechtigkeit	 ist	 nicht	 mehr	 vom	 Konsolidierungswillen	 vor	 Ort	 abhängig,	 da	 mit	

dem	Generationenbeitrag	ein	automatischer	Sanktionsmechanismus	etabliert	wird.	Dieser	stellt	

sicher,	dass,	selbst	wenn	die	Politik	kein	ernsthaftes	Interesse	am	Haushaltsausgleich	hat	und	lie-

ber	 auf	 Kosten	 künftiger	 Generationen	 wirtschaften	 möchte,	 der	 Haushaltsausgleich	 trotzdem	

erzwungen	wird,	da	notfalls	der	Generationenbeitrag	in	entsprechender	Höhe	für	die	Schließung	

der	Lücke	sorgt.	Aus	dem	Sanktionsmechanismus	erwächst	damit	der	bereits	beschriebene	Anreiz,	

den	Haushalt	aus	eigener	Kraft	zu	konsolidieren	sowie	sicherzustellen,	dass	Haushalte	künftig	

nicht	mehr	konsolidierungsbedürftig	werden.	

Der	Automatismus	hat	gleichzeitig	den	positiven	Nebeneffekt,	dass	die	Stellung	der	aktuell	

z.	T.	politisch	geprägten	Kommunalaufsicht	gestärkt	wird;	der	automatische	Sanktionsmecha-

nismus	Generationenbeitrag	versetzt	die	Kommunalaufsicht	 in	die	Lage,	den	Grundsatz	der	

Generationengerechtigkeit	 der	 Haushaltswirtschaft	 vergleichsweise	 einfach	 durchzusetzen.	

Aktuell	gelingt	dies	bei	Kommunen	mit	Haushaltssicherungskonzept	vielfach	nicht,	da	keine	

automatische	 Sanktionierung	 vorgesehen	 ist	 bzw.	 politische	 Entscheidungsträger	 teilweise	

Druck	auf	die	Kommunalaufsicht	ausüben	können.	Daneben	können	die	aktuellen	Rechtsvor-

gaben	 zur	 Kredit-	 und	 Kassenkreditbegrenzung	 zwar	 –	 je	 nach	 Ausgestaltung	 besser	 oder	



180 Teil VII: Doppische Kommunalschuldenbremse

schlechter	–	Geldschulden	begrenzen;	 sie	 sind	 allerdings	 nicht	 imstande,	 einen	defizitären	

Haushalt	 in	 den	 Ausgleich	 des	 ordentlichen	 Ergebnisses	 zu	 führen.	 Sie	 können	 ggf.	 sogar	

nachteilige	 Effekte	 haben,	 wenn	 z.	B.	 die	 Nichtgenehmigung	 von	 Krediten	 Investitionen	 in	

zukunftssensitiven	 Bereichen	 und	 damit	 jedwede	 Entwicklungsmöglichkeit	 verhindert.	 Mit	

einer	neuen	doppischen	Schuldenbremse	in	Kombination	mit	dem	Generationenbeitrag	gera-

ten	die	Aufsichtsbehörden	in	eine	neue	Rolle	–	ihr	Wissen/ihre	Beratungskompetenz	in	Kon-

solidierungsfragen	wird	gefragter,	denn	es	kann	den	Kommunen	helfen,	die	in	ihrem	Interesse	

liegende	Erhebung	des	Generationenbeitrags	zu	verhindern	bzw.	zu	begrenzen.	Kommunalpo-

litik	verliert	das	Interesse,	der	Aufsicht	Sachvorgänge	zu	verschweigen,	um	sich	damit	eine	

Kreditgenehmigung	zu	erschleichen,	denn	der	Haushalt	wäre	zwingend	nach	Gesetzeswegen	

und	nötigenfalls	über	den	Generationenbeitrag	auszugleichen.	Ein	Verhandlungsspielraum	in	

Bezug	auf	die	Erreichung	des	Haushaltsausgleichs	und	damit	ein	Handlungsermessen	der	Auf-

sichtsbehörden,	der	wie	im	jetzigen	Modell	gegenüber	der	Aufsicht	hierbei	geltend	gemacht	

werden	könnte,	besteht	nicht.	Bei	Verfehlen	des	Haushaltsausgleichs	wäre	die	Aufsicht	nöti-

genfalls	in	der	gesetzlichen	Handlungspflicht,	den	Generationenbeitrag	im	Wege	der	Ersatz-

vornahme	durchzusetzen.

Hinzu	kommt,	dass	die	doppische	Kommunalschuldenbremse	erstmals	für	jeden	Bürger/Wähler	

spürbar	macht,	 in	welcher	Höhe	Abgabenniveau	und	Leistungsniveau	nicht	übereinstimmen	–	

denn	die	Differenz	zwischen	beiden	Größen	wird	notfalls	über	den	Generationenbeitrag	gedeckt.	

Für	den	Bürger	wird	die	Höhe	des	Haushaltsdefizits	damit	(erstmals)	fühlbar	gemacht,	da	er	auf-

grund	der	Sonderabgabe	Generationenbeitrag	im	eigenen	Geldbeutel	sieht,	wie	hoch	das	Defizit	

ist.	Das	Entstehen	der	sogenannten	Schuldenillusion	wird	im	Keim	erstickt.	Gleichzeitig	wird	das	

Thema	 der	 kommunalen	 Defizite	 bzw.	 der	 Kommunalverschuldung	 medientauglicher:	 Eine	 tat-

sächlich	drohende,	unmittelbare	Belastung	der	Bürger	 (Generationenbeitrag)	 ist	 in	den	Medien	

deutlich	 einfacher	 kommunizierbar,	 als	 dies	 bisher	 der	 Fall	 ist	 (z.	B.	 Neuverschuldung	 von	

10.000.000	Euro,	die	irgendwann	in	der	Zukunft	Abgabenerhöhungen	bzw.	Leistungskürzungen	

nach	sich	ziehen	wird).	

Eine	weitere	positive	Wirkung	der	doppischen	Kommunalschuldenbremse	besteht	 in	 ihrer	ver-

gleichsweise	 geringen	 Manipulierbarkeit.	 So	 kann	 z.	B.	 die	 zentrale	 Kenngröße	 „ordentliches	

Ergebnis“	nicht	durch	Vermögensverkäufe	unter/über	Buchwert	beeinflusst	werden,	da	diese	im	

ordentlichen	Ergebnis	nicht	erfasst	werden.	Auch	ist	es	nicht	möglich,	den	Sanktionsmechanismus	

durch	eine	optimistische	Haushaltsplanung	zu	umgehen,	da	er	nicht	nur	in	der	Planungs-,	son-

dern	auch	in	der	Rechnungslegungsphase	greift.	Dies	führt	dazu,	dass	kein	Anreiz	zur	optimisti-

schen	Planung	besteht	–	vielmehr	wird	realistisch	bis	vorsichtig	geplant	werden	(müssen),	um	

den	Generationenbeitrag	in	der	Rechnungslegung	zu	vermeiden.	Durch	eine	vorsichtige	Planung	

von	Erträgen	und	Aufwendungen	wird	wiederum	die	Wahrscheinlichkeit	erhöht,	dass	der	Haus-

haltsausgleich	erreicht	bzw.	ein	Überschuss	erwirtschaftet	wird.	Dies	begünstigt	gleichzeitig	den	

Abbau	bestehender	Schulden	und	erleichtert	durch	damit	reduzierte	Zinsaufwendungen	das	Errei-

chen	des	Haushaltsausgleichs	in	der	Zukunft.

Richtig	 ist,	 dass	 die	 doppische	 Kommunalschuldenbremse	 einen	 Einfluss	 auf	 die	 kommunale	

Selbstverwaltung	hat.	Es	handelt	sich	hierbei	jedoch	nicht	um	einen	Eingriff,	der	die	kommunale	
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Selbstverwaltung	schwächt,	sondern	um	einen	Eingriff,	der	sie	 langfristig	stärkt,	 indem	bereits	

bestehende	 Grenzen	 der	 kommunalen	 Selbstverwaltung	 klar	 gezogen	 werden:	 Diese	 Grenze	

besteht	konkret	in	einem	Verbot,	auf	Kosten	künftiger	Generationen	zu	wirtschaften.	Kommunale	

Selbstverwaltung	ist	insgesamt	ohne	kommunale	Selbstverantwortung	nicht	denkbar.	Die	Kommu-

nalschuldenbremse	überlässt	es	insofern	den	kommunalen	Entscheidungs-	und	Verantwortungs-

trägern	vor	Ort,	durch	welche	Maßnahmen	der	Haushaltsausgleich	sichergestellt	werden	soll.	Die	

Kommune	kann	selbst	entscheiden,	auf	welchem	Weg	sie	sich	konsolidiert,	genauer:	auf	welche	

Aufwendungen	sie	verzichtet	bzw.	durch	welche	Ertragsarten	sie	ggf.	verbleibende	Lücken	schlie-

ßen	will.	Lediglich	im	Fall	der	Fälle,	d.	h.	dem	Verfehlen	der	Generationengerechtigkeitsmaxime,	

greift	der	Generationenbeitrag	und	stellt	das	Nicht-Übertreten	der	Grenzen	der	Selbstverwaltung	

sicher.	Die	Entscheidungsfreiheit,	ob	und	in	welchem	Umfang	kommunale	Leistungen	zurückge-

fahren	werden,	ist	damit	weiterhin	vollständig	der	Kommune	vorbehalten.	So	muss	das	Leistungs-

angebot	auch	nicht	notwendigerweise	reduziert	werden,	sofern	die	Bevölkerung	dies	nicht	will/

entsprechende	 Präferenzen	 hat.	 Allerdings	 wird	 sichergestellt,	 dass	 das	 hohe	 Leistungsniveau	

auch	durch	die	aktuelle	Generation	 in	voller	Höhe	 in	Form	entsprechender	Abgaben	finanziert	

wird	und	die	Finanzierung	nicht	auf	künftige	Generationen	abgewälzt	wird.	Langfristig	kommt	es	

somit	zu	einer	Stärkung	der	kommunalen	Selbstverwaltung,	da	durch	dauerhafte	Sicherstellung	

des	Haushaltsausgleichs	künftigen	Generationen	neue	finanzielle	Handlungsspielräume	eröffnet	

werden,	die	diese	im	Falle	dauerhaft	schuldenfinanzierter	Defizite	nicht	hätten.

Eine	weitere	positive	Wirkung	der	Kommunalschuldenbremse	besteht	darin,	dass	bereits	heute	

nachhaltig	wirtschaftende	Kommunen	durch	sie	nicht	benachteiligt	werden	und	auch	keinerlei	

Sanktionierung	zu	befürchten	haben,	sofern	sie	ihre	solide	Haushaltspolitik	fortsetzen.	Eine	Kom-

mune,	die	dauerhaft	das	ordentliche	Ergebnis	ausgleicht,	wird	 ihres	Handlungsfreiraums	nicht	

beraubt.	Gleichzeitig	wird	diesen	Kommunen/der	kommunalen	Führung	jedoch	ein	zusätzliches	

Instrument	an	die	Hand	gegeben.	Der	Generationenbeitrag	 ist	ein	scharfes	Schwert	gegenüber	

konsolidierungsunwilligen	Kommunalpolitikern.	Er	ist	ein	Instrument,	mit	dessen	Hilfe	denjeni-

gen	 Teilen	 der	 Vertretungskörperschaft,	 die	 die	 hart	 ersparten	 Früchte	 der	 Vergangenheit	 als	

Wahlgeschenke	verteilen	und	einen	Weg	unverantwortlicher	Haushaltspolitik	gehen	wollen,	ein	

wirkungsvoller	 Riegel	 vorgeschoben	 werden	 kann.	 Die	 doppische	 Kommunalschuldenbremse	

stellt	damit	sicher,	dass	das	Lebenswerk	diszipliniert-sparsamer	Kommunalpolitiker	nicht	durch	

eine	spätere,	verschwenderische	Politikergeneration	zerstört	werden	kann.

Ein	zentrales	Problem	bestehender	Schuldenbremsen-Regelungen	besteht	darin,	dass	sie	sich	auf	

Geldschulden	(d.	h.	insbesondere	Investitionskredite	und	Kassenkredite)	fokussieren.	Eine	in	ihrem	

Volumen	jedoch	nicht	minder	bedeutsame	Schuldenart	wird	damit	ausgelassen:	die	Rückstellungen.	

Die	 vorgestellte	 doppische	 Kommunalschuldenbremse	 löst	 dieses	 Problem,	 indem	 sie	 über	 die	

Pflicht	zum	Haushaltsausgleich	beide	Schuldenkategorien	berücksichtigt.	So	führen	Geldschulden	

im	Ergebnishaushalt	zu	Zinsaufwendungen,	die	durch	ordentliche	Erträge	zu	decken	sind.	Das	Glei-

che	gilt	für	die	aufwandswirksame	Rückstellungsbildung.	Die	Schuldenbremse	bremst	damit	indi-

rekt	das	Schuldenwachstum	(von	Geldschulden/Verbindlichkeiten	und	Rückstellungen).

Die	doppische	Kommunalschuldenbremse	verbietet	indes	keine	Schulden	–	d.	h.	es	handelt	sich	

nicht	um	ein	Kommunalschuldenverbot.	Gerade	im	Hinblick	auf	die	quasi	nicht	verbietbare	Rück-
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stellungsbildung	wäre	ein	solches	Verbot	auch	unsinnig.	Vielmehr	knüpft	die	doppische	Kommu-

nalschuldenbremse	die	Höhe	tragbarer	Verschuldung	an	die	Frage,	ob	der	Schuldenbestand	dazu	

führt,	dass	auf	Kosten	künftiger	Generationen	gewirtschaftet	wird	oder	nicht.	Solange	der	Aus-

gleich	 des	 ordentlichen	 Ergebnisses	 gelingt,	 d.	 h.	 eine	 generationengerechte	 Haushaltspolitik	

betrieben	wird,	ist	die	Aufnahme	von	Schulden	weiterhin	möglich.	Insbesondere	werden	schulden-

finanzierte	Investitionsprojekte,	aus	deren	Investitionsobjekt	höhere	Erträge	erwirtschaftet	wer-

den,	als	Aufwendungen	(inklusive	Zinsaufwendungen)	fällig	werden,	nicht	verboten.	Diese	Form	

der	rentierlichen	Verschuldung	begünstigt	vielmehr	den	Haushaltsausgleich.

Eng	verknüpft	mit	der	zusätzlichen	Erfassung	von	Rückstellungen	in	der	doppischen	Kommunal-

schuldenbremse	 ist	 das	 Problem,	 dass	 selbst	 im	 Falle	 des	 dauerhaften	 Erreichens	 des	 Haus-

haltsausgleichs	 die	 die	 Rückstellungsbildung	 deckenden	 Erträge	 und	 Einzahlungen	 nicht	 im	

	realisierbaren	Vermögen	(z.	B.	Finanzvermögen)	belassen	werden	müssen,	sondern	durch	nicht	

ergebniswirksame	Aktivtausche	in	nicht	realisierbares	Vermögen	(z.	B.	Straßen,	Brücken)	trans-

formiert	werden	können.	Es	besteht	damit	die	Gefahr,	dass	zu	dem	Zeitpunkt,	zu	dem	die	ange-

sammelten	 Rückstellungen	 zahlungswirksam	 werden,	 keine	 entsprechenden	 Finanzmittel	 vor-

handen	 sind	 und	 die	 Rückstellungen	 daher	 schuldenfinanziert	 aufgelöst	 werden	 müssen	 (z.	B.	

kassenkreditfinanzierte	Pensionszahlungen).	Um	dieses	Problem	zu	 lösen,	sieht	das	doppische	

Schuldenbremsenkonzept	vor,	dass	neu	gebildete	Rückstellungen	in	entsprechender	Höhe	durch	

zum	Zahlungszeitpunkt	realisierbares	Vermögen	gedeckt	sein	müssen.	Schuldenfinanzierte	Pen-

sionszahlungen	etc.	sind	damit	nicht	mehr	nötig.	Hinzu	kommt,	dass	z.	B.	durch	im	realisierbaren	

Vermögen	belassenes	Finanzvermögen	Zinserträge	erwirtschaftet	werden	können,	die	den	Haus-

haltsausgleich	erleichtern	und	der	Kommune	damit	neue	Handlungsspielräume	eröffnen.

Ein	traditionelles	Lippenbekenntnis	einzelner	Politiker	besteht	zuweilen	darin,	die	in	Krisenzeiten	

angehäuften	Defizite	(inklusive	der	damit	verbundenen	Neuverschuldung)	in	konjunkturell	guten	

Zeiten	wieder	durch	Überschüsse	zu	nivellieren.	Zwar	gibt	es	in	der	Tat	einige	Kommunen,	die	

dies	 so	 handhaben;	 für	 die	 Summe	 der	 Kommunen	 fällt	 indes	 auf,	 dass	 zwar	 in	 Krisenjahren	

Schulden	aufgebaut	werden,	diese	jedoch	in	Zeiten	guter	Konjunktur	nicht	oder	nur	unwesentlich	

zurückgeführt	werden.	Dies	hat	 in	der	Vergangenheit	zu	einer	stetig	steigenden	Kommunalver-

schuldung	 geführt.	 Eine	 antizyklische	 Haushalts-	 und	 Finanzpolitik	 kann	 hierin	 nicht	 erkannt	

werden.	Dieses	Problem	wird	durch	die	doppische	Kommunalschuldenbremse	gelöst.	 Sie	 stellt	

über	die	Pflicht	zum	Haushaltsausgleich	im	Mehrjahreszeitraum	bzw.	alternativ	durch	das	Konst-

rukt	der	Krisenrückstellungen	in	Verbindung	mit	dem	Generationenbeitrag	sicher,	dass	nicht	nur	

in	schlechten	Zeiten	Defizite	eingegangen,	sondern	insbesondere	auch	in	guten	Zeiten	entspre-

chende	Überschüsse	erwirtschaftet	werden.

Das	Gleiche	gilt	für	eine	etwaige	Übergangsregelung.	So	besteht	im	bestehenden	Rechtsrahmen	

vieler	Länder	zwar	bereits	eine	Verpflichtung,	mittels	der	im	Haushaltssicherungskonzept	geplan-

ten	Maßnahmen	den	Haushaltsausgleich	mittelfristig	wieder	zu	erreichen.	Tatsächlich	sind	Haus-

haltssicherungskonzepte	in	einigen	Kommunen	jedoch	zu	einer	Dauereinrichtung	geworden,	in	

der	die	Defizite	z.	T.	sogar	eher	steigen	als	fallen.	Die	Defizitabbaupfade	werden	folglich	nicht	ein-

gehalten.	In	der	Übergangsregelung	des	Modells	einer	doppischen	Kommunalschuldenbremse	ist	

ein	Nicht-Einhalten	des	Defizitabbaupfads	nicht	mehr	möglich	–	der	vereinbarte	Abbaupfad	wird	
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notfalls	über	den	Generationenbeitrag	sichergestellt.	Es	ist	damit	gewährleistet,	dass	die	betroffe-

nen,	hoch	defizitären	Kommunen	am	Ende	der	geplanten	Defizitabbauperiode	tatsächlich	vollstän-

dig	konsolidiert	sind.

Zusammenfassend	kann	damit	festgehalten	werden,	dass	durch	das	im	Grunde	relativ	einfache	

Konzept	 einer	 doppischen	 Kommunalschuldenbremse	 ein	 Anreiz-	 und	 Sanktionsmechanismus	

geschaffen	werden	kann,	der	einen	großen	Teil	der	Probleme	bestehender	Schuldenbegrenzungs-

regelungen	löst	und	ebenso	einen	Teil	der	Ursachen	steigender	Kommunalverschuldung	beseitigt.	

Löst	insbesondere	der	Bund	seine	Zusage	ein,	die	Kommunen	von	sozialen	Ausgaben	zu	entlasten,	

kann	die	doppische	Kommunalschuldenbremse	dauerhaft	stabile	Finanzen	sichern.	Ein	Leben	auf	

Kosten	künftiger	Generationen	würde	der	Vergangenheit	angehören.
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Glossar

Abschreibungen	|	Abschreibungen	bezeichnen	den	Werteverzehr	von	abnutzbaren	Vermögensge-

genständen.	Sie	dienen	dazu,	die	Anschaffungs-	und	Herstellungskosten	periodengerecht	auf	die	

Nutzungsdauer	zu	verteilen.	Abschreibungen	werden	in	der	Doppik	als	Aufwand	erfasst.

Allgemeine	Deckungsmittel	|	Unter	allgemeinen	Deckungsmitteln	werden	frei	und	ohne	Zweck-

bindung	verfügbare	Finanzen	verstanden.	Es	handelt	sich	um	Erträge,	die	keiner	Zweckbindung	

unterliegen.	Volumenseitig	gewichtig	sind	dabei	insbesondere	die	kommunalen	Steuern	und	die	

Schlüsselzuweisungen.	Erträge	aus	der	Auflösung	von	Sonderposten	 (für	empfangene	 Investiti-

onszuweisungen)	sind	hingegen	ein	typisches	Beispiel	für	Erträge,	die	nicht	zu	den	allgemeinen	

Deckungsmitteln	zählen.	Ihr	Verwendungszweck	ist	eingeschränkt.

Altenquotient	|	Der	Altenquotient	wird	in	der	Statistik	über	die	Fortschreibung	des	Bevölkerungs-

standes	als	die	Anzahl	der	Personen	in	der	„Generation	60+“	je	100	Personen	mit	20	bis	unter	

60	Jahren	angegeben.	Die	Kennzahl	verdeutlicht	somit	in	einer	Näherung	das	Verhältnis	von	jun-

gen	 Alten	 und	 Hochbetagten	 zu	 den	 potentiellen	 Erwerbspersonen.	 Der	 Altenquotient	 ist	 eine	

Kennzahl	zur	Darstellung	der	Versorgungsaufgaben	der	mittleren	Generation.	Auf	kommunaler	

Ebene	 ist	als	Versorgungsaufgabe	 insbesondere	die	nahräumliche	Unterstützung	zwischen	den	

Generationen	zu	betrachten.

Anteilsrechte	|	In	der	Finanzvermögensstatistik	werden	Anteilsrechte	als	Finanzaktiva	erfasst.	Bei	

ihnen	handelt	es	sich	um	Forderungen,	durch	die	Eigentumsrechte	an	Unternehmen	und	Einrichtun-

gen	verbrieft	sind.	Mit	diesen	finanziellen	Aktiva	ist	in	der	Regel	ein	Anspruch	auf	einen	Anteil	am	

Gewinn	und	an	den	Eigenmitteln	im	Falle	der	Liquidation	verbunden.	Zu	den	Anteilsrechten	gehören	

börsennotierte	und	nicht	börsennotierte	Aktien,	sonstige	Anteilsrechte	und	Investmentzertifikate.

Aufwand	|	Unter	Aufwendungen	wird	 in	der	Doppik	der	bewertete	Ressourcenverbrauch	einer	

Rechnungsperiode	bezeichnet.	Aufwendungen	werden	im	Ergebnishaushalt	geplant.	Die	realisier-

ten	 Aufwendungen	 werden	 in	 der	 Ergebnisrechnung	 ausgewiesen.	 Aufwendungen	 vermindern	

das	Eigenkapital.	Aufwendungen	sind	z.	B.	Personalaufwendungen,	Zinsaufwendungen,	Abschrei-

bungen,	Aufwendungen	für	Rückstellungsbildung.

Ausgaben/Einnahmen	 der	 Kapitalrechnung	 |	 Bei	 den	 Ausgaben/Einnahmen	 der	 Kapitalrech-

nung	handelt	es	sich	jeweils	um	Summen	verschiedener,	spezifischer	Ausgabe-	oder	Einnahme-

positionen:	die	Summe	aller	Ausgaben	und	Einnahmen,	die	eine	Vermögensveränderung	herbei-

führen	oder	der	Finanzierung	von	 Investitionen	anderer	Träger	dienen	und	keine	besonderen	

Finanzierungsvorgänge	 darstellen	 (Baumaßnahmen,	 Erwerb	 und	 Veräußerung	 von	 Vermögen,	

Zuweisungen	und	Zuschüsse	für	Investitionen,	sonstige	Vermögensübertragungen,	Darlehensge-

währungen	 und	 -rückflüsse,	 Tilgungsausgaben	 und	 Schuldenaufnahmen	 beim	 öffentlichen	

Bereich),	bereinigt	um	Zahlungen	von	gleicher	Ebene.	Die	Ausgaben	der	Kapitalrechnung	bilden	

zusammen	mit	den	Ausgaben	der	laufenden	Rechnung	die	bereinigten	Ausgaben;	die	Einnahmen	

der	Kapitalrechnung	bilden	zusammen	mit	den	Einnahmen	der	laufenden	Rechnung	die	berei-

nigten	Einnahmen.
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Ausgaben/Einnahmen	der	 laufenden	Rechnung	|	Bei	den	Ausgaben/Einnahmen	der	 laufenden	

Rechnung	handelt	es	sich	jeweils	um	Summen	verschiedener,	spezifischer	Ausgabe-	oder	Einnah-

mepositionen:	die	Summe	aller	Ausgaben	und	Einnahmen,	die	im	Rahmen	des	Verwaltungsvoll-

zugs	sowie	des	Betriebs	von	Einrichtungen	und	Anstalten	meistens	regelmäßig	anfallen	und	nicht	

vermögenswirksam	sind	(Personalausgaben,	laufender	Sachaufwand,	Zinsausgaben	und	-einnah-

men,	Zuweisungen	und	Zuschüsse	für	laufende	Zwecke,	Steuern,	Einnahmen	aus	wirtschaftlicher	

Tätigkeit,	Gebühreneinnahmen),	bereinigt	um	Zahlungen	von	gleicher	Ebene.	Die	Ausgaben	der	

laufenden	Rechnung	bilden	zusammen	mit	den	Ausgaben	der	Kapitalrechnung	die	bereinigten	

Ausgaben;	die	Einnahmen	der	 laufenden	Rechnung	bilden	zusammen	mit	den	Einnahmen	der	

Kapitalrechnung	die	bereinigten	Einnahmen.

Ausländer	|	In	der	Statistik	über	die	Fortschreibung	des	Bevölkerungsstandes	gelten	Personen,	

die	nicht	Deutsche	im	Sinne	des	Art.	116	Abs.	1	GG	sind,	als	Ausländer.	Staatenlose	und	Personen	

mit	ungeklärter	Staatsangehörigkeit	zählen	ebenfalls	dazu.	Deutsche,	die	zugleich	eine	 fremde	

Staatsangehörigkeit	besitzen,	werden	nicht	als	Ausländer	gezählt.	Asylbewerber	zählen	zur	nicht	

deutschen	Bevölkerung.

Ausleihungen	 (vergebene	Kredite)	|	Ausleihungen	werden	 in	der	Finanzvermögensstatistik	als	

Finanzaktiva	 erfasst.	 Ausleihungen	 entstehen,	 wenn	 Gläubiger	 Mittel	 an	 Schuldner	 entweder	

direkt	oder	unter	Zwischenschaltung	eines	Vermittlers	gewähren	und	diese	entweder	in	einem	

nicht	begebbaren	Titel	oder	gar	nicht	verbrieft	sind.	

Bargeld	 und	 Einlagen	 |	 In	 der	 Finanzvermögensstatistik	 werden	 Bargeld	 und	 Einlagen	 als	

Finanzaktiva	abgebildet.	Zum	Bargeld	zählen	die	im	Umlauf	befindlichen	Noten	und	Münzen	

(auch	in	Fremdwährung),	die	üblicherweise	als	Zahlungsmittel	verwendet	werden.	Die	Einla-

gen	unterteilen	sich	in	Sichteinlagen	und	sonstige	Einlagen.	Unter	die	Sichteinlagen	fallen	Ein-

lagen	 bei	 Banken,	 deren	 sofortige	 Umwandlung	 in	 Bargeld	 verlangt	 werden	 kann	 oder	 die	

durch	Scheck,	Überweisung,	Lastschrift	oder	ähnliche	Verfügungen	übertragbar	sind,	dies	ohne	

nennenswerte	Beschränkung	oder	Gebühren.	Bei	sonstige	Einlagen	handelt	es	sich	nicht	um	

übertragbare	Sichteinlagen.	Sonstige	Einlagen	können	nicht	jederzeit	als	Zahlungsmittel	ver-

wendet	werden,	und	es	 ist	nicht	ohne	nennenswerte	Beschränkung	oder	Gebühren	möglich,	

ihre	Umwandlung	in	Bargeld	zu	verlangen	oder	sie	auf	Dritte	zu	übertragen.

Beamte	 |	 Beamte	 sind	 eine	 Form	 öffentlicher	 Beschäftigung.	 Sie	 stehen	 in	 einem	 besonderen	

öffentlich-rechtlichen	 Dienstverhältnis	 zu	 ihrem	 Dienstherrn,	 woraus	 besondere	 Rechte	 und	

Pflichten	resultieren.	Ihr	Beschäftigungsverhältnis	bestimmt	sich	im	Gegensatz	zu	den	Angestell-

ten	nicht	nach	einem	Tarifvertrag,	sondern	nach	dem	Beamtengesetz.	

Beihilfen	|	Beamte	sind	nicht	Mitglied	der	gesetzlichen	Sozialversicherung.	Beihilfe	bezeichnet	

die	finanzielle	Unterstützung	der	Dienstherren	für	Beamte	in	der	Krankenversicherung.

Bevölkerungsfortschreibung	|	Die	Bevölkerungsfortschreibung	wird	in	der	Statistik	über	die	Fort-

schreibung	des	Bevölkerungsstandes	publiziert.	Bei	Fortschreibungen	handelt	es	sich	generell	um	

statistische	Verfahren,	bei	denen	Zu-	und	Abgänge	verrechnet	werden.	Mit	der	Bevölkerungsfort-
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schreibung	wird	eine	regelmäßige	Addition	der	Geburten	und	Zuzüge	sowie	Subtraktion	der	Ster-

befälle	und	Wegzüge	auf	einem	bestimmten	Gebiet	vorgenommen.

Bruttoinlandsprodukt	 |	 Das	 Bruttoinlandsprodukt	 bezeichnet	 den	 Wert	 der	 innerhalb	 eines	

bestimmten	Zeitraums	produzierten	Waren	und	Dienstleistungen	in	einem	Wirtschaftsgebiet.	Es	

ist	ein	Maß	für	die	wirtschaftliche	Leistungsfähigkeit.

Demographischer	 Wandel	 |	 Unter	 dem	 Begriff	 demographischer	 Wandel	 werden	 verschiedene	

Veränderungen	der	Bevölkerung	in	Zahl	und	Struktur	zusammengefasst.	Hierunter	fallen	z.	B.	der	

Rückgang	der	Einwohner,	die	Alterung,	Migration	oder	Haushaltsgrößen.	

Doppik,	 kommunale	 |	 Der	 Begriff	 der	 kommunalen	 Doppik	 bezeichnet	 das	 neue	 kommunale	

Haushalts-	und	Rechnungswesen,	welches	auf	den	Prinzipien	der	doppelten	Buchführung	basiert.	

Bei	der	kommunalen	Doppik	handelt	es	sich	um	ein	Rechnungssystem,	das	v.	a.	die	Haushaltspla-

nung,	die	Haushaltssteuerung,	die	Buchführung	und	das	Rechnungswesen	der	Kommunen	moder-

nisieren	soll.	Die	Doppik	ist	u.	a.	dadurch	gekennzeichnet,	dass	sie	den	Ressourcenverbrauch	peri-

odengerecht	in	Ergebnishaushalt	und	Ergebnisrechnung	abbildet	sowie	Vermögen	und	Schulden	

vollständig	 in	 der	 Vermögensrechnung/Bilanz	 gegenüberstellt.	 Ferner	 werden	 die	 Jahresab-

schlüsse	von	Kernverwaltung	und	Auslagerungen	konsolidiert	im	Rahmen	des	Konzern-/Gesamt-

abschlusses	zusammengefasst.	Der	Großteil	der	Kommunen	in	Deutschland	stellt	derzeit	von	der	

traditionellen	Kameralistik	auf	die	Doppik	um	bzw.	hat	den	Umstellungsprozess	bereits	vollendet.	

Die	haushaltsrechtlichen	Normen	der	13	Flächenländer	sind	nicht	einheitlich	(z.	B.	unterschiedli-

che	Begrifflichkeiten	für	denselben	Sachverhalt,	verschiedene	Gliederungs-	und	Bewertungsvor-

schriften).

Durchschnittshebesatz,	gewogener	|	Zum	Zwecke	der	Vergleichbarkeit	werden	für	Gruppen	von	

Gemeinden,	 z.	B.	 eines	 Flächenlandes	 oder	 einer	 Einwohnergrößenklasse,	 seitens	 der	 Statistik	

gewogene	Durchschnittshebesätze	berechnet.	Diese	werden	nach	der	Formel	(S	Istaufkommen	x	

100)	/	S	Grundbeträge	gebildet.	Für	jede	Realsteuerart	(Grundsteuern	und	Gewerbesteuer)	und	für	

jede	Gemeinde	wird	der	Grundbetrag	nach	der	Formel	(Istaufkommen	S	100)	/	Hebesatz	berechnet.

Einkommensteueranteil,	kommunaler	|	Der	Gesamtheit	der	Gemeinden	eines	Landes	stehen	15	

Prozent	der	im	Land	aufgekommenen	Lohn-	und	veranlagten	Einkommensteuer	sowie	zwölf	Pro-

zent	der	aufgekommenen	Abgeltungsteuer	zu,	bei	Lohnsteuer	und	Abgeltungsteuer	unter	Berück-

sichtigung	der	Zerlegung	(§	1	des	Gesetzes	zur	Neuordnung	der	Gemeindefinanzen	–	Gemeinde-

finanzreformgesetz).	Der	Anteil	jeder	einzelnen	Gemeinde	bestimmt	sich	nach	ihrem	Anteil	an	der	

Summe	der	durch	die	Bundesstatistiken	über	die	Lohn-	und	Einkommensteuer	ermittelten	Ein-

kommensteuerbeträge.	Dabei	werden	nur	Einkommensteuerbeträge	berücksichtigt,	die	ab	2006	

bundeseinheitlich	auf	zu	versteuernde	Einkommen	bis	zu	30.000	Euro	(35.000	Euro	ab	2012),	bei	

Zusammenveranlagung	bis	zu	60.000	Euro	(70.000	Euro	ab	2012)	entfallen.

Einrichtungen	 in	 öffentlich-rechtlicher	 Rechtsform	 |	 In	 der	 Personalstandstatistik	 werden	

unter	den	kommunalen	Einrichtungen	in	öffentlich-rechtlicher	Rechtsform	die	rechtlich	selbst-

ständigen	Körperschaften,	Anstalten	und	öffentlich-rechtlichen	Stiftungen,	die	unter	der	Auf-
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sicht	der	Gemeinden/GV	stehen,	zusammengefasst.	Ebenfalls	sind	die	Zweckverbände	einge-

schlossen.

Einrichtungen	in	privater	Rechtsform	|	In	der	Personalstandstatistik	umfassen	die	Einrichtungen	

in	privater	Rechtsform	die	rechtlich	selbstständigen	privatrechtlichen	Fonds,	Einrichtungen	und	

Unternehmen,	an	denen	die	öffentliche	Hand	mit	mehr	als	50	Prozent	unmittelbar	oder	mittelbar	

beteiligt	ist	(insbesondere	AGs,	GmbHs).

Empfänger	von	Waisengeld	|	Empfänger	von	Waisengeld	 im	Sinne	der	Versorgungsempfänger-

standstatistik	 sind	 hinterbliebene	 Kinder	 von	 verstorbenen	 Ruhegehaltsempfängern	 und	 von	

Bediensteten,	 die	 zum	 Zeitpunkt	 ihres	 Todes	 Anspruch	 auf	 Ruhegehalt	 oder	 Ruhelohn	 hatten,	

soweit	sie	Waisengeld	in	Höhe	von	zwölf	Prozent	(Halbwaisen),	20	Prozent	(Vollwaisen)	oder	30	

Prozent	(Unfallwaisen)	des	Ruhegehalts/Ruhelohns	erhalten.

Empfänger	von	Witwen-/Witwergeld	|	Als	Empfänger	von	Witwen-/Witwergeld	werden	durch	die	

Versorgungsempfängerstandstatistik	 hinterbliebene	 Ehegatten	 von	 verstorbenen	 Ruhegehalts-

empfängern	und	von	Bediensteten,	die	zum	Zeitpunkt	ihres	Todes	Anspruch	auf	Ruhegehalt	oder	

Ruhelohn	hatten,	berücksichtigt.

Ergebnis,	 ordentliches	|	Das	ordentliche	Ergebnis	 ergibt	 sich	 im	doppischen	Ergebnishaushalt	

bzw.	in	der	doppischen	Ergebnisrechnung	aus	der	Differenz	zwischen	den	ordentlichen	Erträgen	

und	den	ordentlichen	Aufwendungen.	Es	stellt	den	Erfolg	der	gewöhnlichen	Geschäfts-	bzw.	Ver-

waltungstätigkeit	im	betrachteten	Haushalts-	bzw.	Rechnungsjahr	dar.

Ertrag	 |	 Erträge	 bezeichnen	 in	 der	 Doppik	 das	 bewertete	 Ressourcenaufkommen	 einer	 Rech-

nungsperiode.	Die	Planung	der	Erträge	erfolgt	im	Ergebnishaushalt.	Die	realisierten	Erträge	wer-

den	in	der	Ergebnisrechnung	ausgewiesen.	Erträge	mehren	das	Eigenkapital.	Beispiele	für	Erträge:	

Steuererträge,	Gebührenerträge,	Zinserträge.

Extrahaushalte	 |	 Zu	 den	 Extrahaushalten	 zählen	 alle	 öffentlichen	 Fonds,	 Einrichtungen	 und	

Unternehmen	 (FEUs),	 die	 nach	 den	 Kriterien	 des	 Europäischen	 Systems	 Volkswirtschaftlicher	

Gesamtrechnungen	(ESVG)	dem	Sektor	Staat	zuzurechnen	sind	(FEUs	des	Staatssektors;	synonym	

FEUs	des	Nicht-Marktsektors).

Für	die	Zuordnung	zum	Sektor	Staat,	mithin	zu	den	Extrahaushalten,	müssen	nachfolgende	Krite-

rien	erfüllt	sein:

•	 Es	muss	sich	um	eine	institutionelle	Einheit	handeln.

•	 Diese	institutionelle	Einheit	muss	vom	Staat	kontrolliert	werden	(öffentliche	Kontrolle).

•	 Diese	institutionelle	und	öffentlich	kontrollierte	Einheit	muss	überwiegend	vom	Staat	finan-

ziert	werden	(öffentliche	Finanzierung).

Nach	 dem	 Schalenkonzept	 der	 Finanzstatistik	 bilden	 die	 Extrahaushalte	 zusammen	 mit	 den	

Kernhaushalten	den	sogenannten	öffentlichen	Gesamthaushalt.	Nicht	zu	den	Extrahaushalten	
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zählen	die	FEUs	des	Marktsektors	(sonstige	FEUs).	Im	Rahmen	der	vierteljährlichen	Kassensta-

tistik	werden	Zweckverbände,	die	ansonsten	ebenfalls	den	Extrahaushalten	zugeordnet	werden,	

nicht	erfasst.

Fehlbedarf	|	Ein	Fehlbedarf	entsteht	in	einem	doppischen	Haushaltsplan,	wenn	die	Summe	der	

insgesamt	im	Ergebnishaushalt	veranschlagten	Erträge	geringer	ist	als	der	Gesamtbetrag	der	dort	

veranschlagten	Aufwendungen.	Im	Unterschied	dazu	entsteht	ein	Fehlbetrag	erst	im	Vollzug	des	

Haushaltes.

Finanzausgleich	|	Der	Finanzausgleich	dient	der	Finanzausstattung	der	öffentlichen	Gebiets-

körperschaften.	 Er	 ist	 verfassungsgemäß	 vorgeschrieben,	 um	 ein	 finanzielles	 Gleichgewicht	

zwischen	finanzstarken	und	finanzschwachen	Gebietskörperschaften	(Bund,	Länder	und	Kom-

munen)	 zu	erreichen.	Es	wird	 im	Allgemeinen	unterschieden	zwischen	dem	vertikalen	und	

dem	horizontalen	Finanzausgleich.	Der	vertikale	Finanzausgleich	bezeichnet	den	Finanzaus-

gleich	 zwischen	 den	 Ebenen	 Bund,	 Länder	 und	 Kommunen.	 Demgegenüber	 beschreibt	 der	

Begriff	des	horizontalen	Finanzausgleichs	den	Finanzausgleich	zwischen	Gebietskörperschaf-

ten	derselben	Ebene.	In	allen	Flächenländern	existiert	ein	kommunaler	Finanzausgleich	nach	

Landesrecht.

Finanzderivate	(netto)	|	In	der	Finanzvermögensstatistik	werden	Finanzderivate	als	Finanzaktiva	

erfasst.	Finanzderivate	wie	Zinsswaps	und	Forward	Rate	Agreements	sind	Finanzinstrumente,	die	

aus	anderen	Finanzprodukten	abgeleitet	sind,	soweit	sie	einen	Marktwert	besitzen.	Finanzderi-

vate	werden	auch	als	sekundäre	Finanzinstrumente	oder	als	Absicherungsinstrumente	bezeich-

net,	da	sie	häufig	der	Risikominderung	dienen.	Die	Bewertung	erfolgt	netto	nach	Saldierung	der	

positiven	mit	negativen	Finanzderivaten.	Nicht	zu	den	Finanzderivaten	zählt	das	dem	Geschäft	

zugrunde	liegende	Finanzprodukt.

Finanzierungsleasing	|	Das	Finanzierungsleasing	wird	in	der	Schuldenstatistik	des	Statistischen	

Bundesamtes	den	kreditähnlichen	Rechtsgeschäften	zugeordnet	und	nicht	in	den	Schuldenstand	

einbezogen	(lediglich	nachrichtliche	Darstellung).	Beim	Finanzierungsleasing	wird	ein	Finanzie-

rungsvertrag	über	einen	bestimmten	Zeitraum	verbindlich	abgeschlossen.	Während	der	Grund-

mietzeit	kann	der	Vertrag	nicht	gekündigt	werden,	und	die	in	der	Grundmietzeit	zu	entrichtenden	

Raten	 decken	 mindestens	 die	 Anschaffungs-	 oder	 Herstellkosten	 sowie	 alle	 Nebenkosten	 ein-

schließlich	 der	 Finanzierungskosten.	 Maßnahmen	 zur	 Werterhaltung	 (z.	B.	 Wartung,	 Versiche-

rung)	trägt	der	Leasingnehmer.	Es	wird	in	der	Statistik	die	insgesamt	eingegangene	Verpflichtung	

(Leistungssumme)	 aus	 Leasingverträgen	 abzüglich	 der	 bis	 zum	 Ende	 des	 Berichtszeitraumes	

geleisteten	Tilgungen	nachgewiesen.

Finanzierungssaldo	|	Der	Finanzierungssaldo	ist	eine	Rechengröße.	Mathematisch	handelt	es	

sich	um	den	Saldo	der	bereinigten	Ausgaben	und	Einnahmen	zuzüglich	bzw.	abzüglich	des	Sal-

dos	haushaltstechnischer	Verrechnungen.	Die	Größe	des	Finanzierungssaldos	kann	für	einzelne	

Ebenen	 (Gebietskörperschaften)	 oder	 als	 Aggregat	 mehrerer	 Ebenen	 berechnet	 werden	 (z.	B.	

Länder	 inklusive	 ihrer	 Gemeinden	 und	 Gemeindeverbände).	 Es	 handelt	 sich	 beim	 Finanzie-

rungssaldo	eines	bestimmten	Jahres	(die	Größe	kann	auch	als	Durchschnitt	für	mehrere	Jahre	
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gebildet	werden)	um	eine	der	wichtigsten	Größen	zur	Beurteilung	der	(aktuellen)	Haushaltssi-

tuation.

Finanzvermögen	|	Das	Finanzvermögen	umfasst	 im	bilanziellen	Sinne	u.	a.	Beteiligungen,	ver-

bundene	 Unternehmen,	 Sondervermögen,	 Wertpapiere,	 Forderungen	 und	 liquide	 Mittel.	 Das	

Finanzvermögen	wird	in	der	Bilanz	auf	der	Aktivseite	ausgewiesen.

Geldschulden	 |	 Geldschulden	 bezeichnen	 die	 Summe	 aus	 (Investitions-)Krediten,	 Wertpapier-

schulden	 und	 Kassenkrediten.	 Geldschulden	 werden	 finanzstatistisch	 in	 der	 Schuldenstatistik	

berichtet.	In	der	Bilanz	werden	sie	auf	der	Passivseite	ausgewiesen	und	stellen	einen	Teil	der	Ver-

bindlichkeiten	dar.

Gemeindeverbände	|	Gemeindeverbände	sind	Zusammenschlüsse	von	Gemeinden,	die	bestimmte	

kommunale	 Aufgaben	 für	 die	 gemeindeverbandsangehörigen	 Gemeinden	 erbringen.	 Zu	 den	

Gemeindeverbänden	werden	im	Rahmen	der	Finanzstatistik	z.	B.	nachfolgende	Einheiten	gezählt:	

Landkreise,	Landschaftsverbände,	Bezirksverbände	in	Bayern,	Landeswohlfahrtsverband	Hessen,	

Kommunaler	Sozialverband	Sachsen,	Regionalverband	Ruhrgebiet,	Verbandsgemeinden	in	Rhein-

land-Pfalz,	Samtgemeinden	in	Niedersachsen,	Ämter	in	Schleswig-Holstein.	

Gemeinschaftsteuern	|	Gemeinschaftsteuern	sind	diejenigen	Steuerarten,	die	in	ihrem	Aufkom-

men	nicht	einer	Ebene	allein	zustehen,	sondern	auf	Bund,	Länder	und	ggf.	Gemeinden	verteilt	

werden.	Die	wichtigsten	Steuerarten	sind	Einkommen-,	Körperschaft-	und	Umsatzsteuer.

Gesamtkreise,	statistische	|	Unter	statistischen	Gesamtkreisen	versteht	man	die	Zusammenfas-

sung	eines	Landkreises	mit	dessen	kreisangehörigen	Gemeinden.	Sofern	es	weitere	Gemeindever-

bände	unterhalb	der	Kreisebene	gibt,	so	werden	deren	Daten	ebenfalls	einbezogen.	Gesamtkreise	

werden	insbesondere	gebildet,	um	Kennzahlenvergleiche	durchzuführen.	So	ermöglicht	die	Bil-

dung	von	Gesamtkreisen	z.	B.	Vergleiche	mit	kreisfreien	Städten.

Gewerbesteuer	 |	 Die	 Gewerbesteuer	 ist	 eine	 Gemeindesteuer,	 deren	 Besteuerungsobjekte	 im	

Inland	betriebene	Gewerbebetriebe	darstellen.	Sie	wird	auch	als	Real-	bzw.	Objektsteuer	bezeich-

net,	da	sie	allein	an	das	Besteuerungsobjekt	anknüpft.	Steuergegenstand	ist	der	Gewerbebetrieb	

und	 dessen	 objektive	 Ertragskraft.	 Freiberufler	 sowie	 land-	 und	 forstwirtschaftliche	 Betriebe	

unterliegen	nicht	der	Gewerbesteuer.	Die	Gewerbesteuer	ist	eine	der	wichtigsten	originären	Ein-

nahmequellen	der	Gemeinden	in	Deutschland.

Gewerbesteuerumlage	|	Die	Gewerbesteuerumlage	wird	für	jede	Stadt	und	Gemeinde	nach	der	For-

mel	(Istaufkommen	der	Gewerbesteuer	x	Vervielfältiger)	/	Hebesatz	für	das	Kalenderjahr	ermittelt.	

Der	Vervielfältiger	ist	die	Summe	eines	Bundes-	und	Landesvervielfältigers	für	das	jeweilige	Land,	

ab	2010	jeweils	14,5	Prozent	für	den	Bundes-	und	für	den	Landesvervielfältiger	der	Normalumlage.	

Hinzu	kommen	sechs	Prozent	als	Erhöhung	infolge	der	Gewerbekapitalsteuer-Abschaffung	sowie	

für	die	Gemeinden	in	den	alten	Ländern	Erhöhungen	für	den	Fonds	„Deutsche	Einheit“	von	sechs	

Prozent	und	durch	den	Solidarpakt	von	29	Prozent,	die	ausschließlich	den	Ländern	zustehen.	Die	

Gesamtumlage	in	den	alten	Ländern	beträgt	somit	70	Prozent,	in	den	neuen	Ländern	35	Prozent.
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Großstädte	 |	 Die	 Bezeichnung	 Großstädte	 ist	 eine	 typische	 statistische	 Abgrenzung	 bei	 der	

Betrachtung	von	Gemeindegrößenklassen.	Unter	Großstädten	werden	Gemeinden	zusammenge-

fasst,	die	mehr	als	100.000	Einwohner	ausweisen.

Grundsteuer	|	Die	Grundsteuer	ist	eine	kommunale	Realsteuer,	die	auf	das	Eigentum	an	Grundstü-

cken	(bzw.	deren	Bebauung)	als	Besteuerungsobjekt	abstellt.	Man	unterscheidet	zwischen	zwei	

Arten	der	Grundsteuer:	Grundsteuer	A	und	Grundsteuer	B.	Die	Grundsteuer	A	wird	auf	Betriebe	

der	Land-	und	Forstwirtschaft	erhoben.	Die	Grundsteuer	B	wird	auf	das	Eigentum	an	allen	ande-

ren	bebauten	und	bebaubaren	Grundstücken	inklusive	Gebäude	und	Wohnungen	erhoben.	

Hebesatz	|	Als	Hebesätze	der	Realsteuern	bezeichnet	man	die	von	der	jeweiligen	Kommune	fest-

gelegten	 Steuersätze	 für	 die	 Grund-	 und	 die	 Gewerbesteuer.	 Die	 Hebesätze	 werden	 vom	 Rat	

bestimmt	und	im	Rahmen	der	Verabschiedung	der	Haushaltssatzung	oder	einer	speziellen	Hebe-

satzsatzung	festgelegt.

Hinterbliebene	|	Als	Hinterbliebene	werden	im	Rahmen	der	Versorgungsempfängerstandstatistik	

die	Empfänger	von	Witwen-/Witwergeld	und	die	Empfänger	von	Waisengeld	bezeichnet.

Hypotheken-,	Grund-	und	Rentenschulden	|	Hypotheken-,	Grund-	und	Rentenschulden	werden	in	

der	Schuldenstatistik	des	Statistischen	Bundesamtes	den	kreditähnlichen	Rechtsgeschäften	zuge-

ordnet.	Sie	werden	nicht	in	den	Schuldenstand	einbezogen	und	lediglich	nachrichtlich	dargestellt.	

Unter	der	Position	werden	nur	die	Verbindlichkeiten	aufgeführt,	die	beim	Erwerb	bereits	belaste-

ter	Grundstücke	übernommen	werden.	Darlehensaufnahmen	gegen	hypothekarische	Sicherung	

und	nicht	gesicherte	Schuldenaufnahmen	werden	dagegen	nur	bei	der	entsprechenden	Schuldart	

(z.	B.	bei	Kreditinstituten)	nachgewiesen.

Jugendquotient	|	Der	Jugendquotient	wird	in	der	Statistik	über	die	Fortschreibung	des	Bevölke-

rungsstandes	als	die	Anzahl	der	unter	20-Jährigen	je	100	Personen	mit	20	bis	unter	60	Jahren	

angegeben.	Die	Kennzahl	verdeutlicht	somit	in	einer	Näherung	das	Verhältnis	von	Kindern	und	

Jugendlichen	zu	den	potentiellen	Erwerbspersonen.	Der	Jugendquotient	ist	eine	Kennzahl	zur	Dar-

stellung	der	Versorgungsaufgaben	der	mittleren	Generation.

Kameralistik	|	Die	Kameralistik	ist	das	traditionelle	Rechnungssystem	im	öffentlichen	Sektor.	Es	

basiert	im	Kern	auf	der	Gegenüberstellung	von	Einnahmen	und	Ausgaben.	Aufgrund	verschiede-

ner	Probleme	der	Kameralistik	(z.	B.	keine	Ressourcenverbrauchsorientierung,	keine	vollständige	

Erfassung	von	Vermögen	und	Schulden,	keine	Konsolidierung	der	Finanzinformationen	der	Ausla-

gerungen	mit	denen	der	Kernverwaltung)	wird	das	System	in	den	meisten	Kommunen	im	Rahmen	

kommunaler	Haushaltsreformen	durch	die	Doppik	ersetzt.

Kameralistik,	erweiterte	|	Die	erweiterte	Kameralistik	bezeichnet	ein	 im	Kern	kamerales	Rech-

nungssystem,	das	um	verschiedene	zusätzliche	Instrumente	(z.	B.	Kosten-	und	Leistungsrechnung,	

Produkthaushalt,	 Budgetierung)	 ergänzt	 wird.	 Die	 erweiterte	 Kameralistik	 soll	 verschiedene	

Schwächen	der	traditionellen	Kameralistik	beheben.
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Kapitalrechnung	|	Die	Kapitalrechnung	erfasst	alle	Zahlungsbewegungen,	die	sich	auf	den	Stand	

des	Vermögens	auswirken.	Dazu	zählen	z.	B.		Baumaßnahmen,	Investitionen,	Zuweisungen,	Darle-

hen.

Kassenkredit	 |	Kassenkredite	 sind	kommunale	Schulden,	 die	 zur	 Deckung	 eines	kurzfristigen	

Liquiditätsbedarfs	aufgenommen	werden.	Auf	Ebene	der	Kommunen	dienen	Kassenkredite	teil-

weise	nicht	mehr	ihrem	eigentlichen	Zweck	(der	Sicherung	der	Zahlungsfähigkeit),	sondern	sind	

zu	einer	Dauereinrichtung	auf	hohem	Niveau	avanciert.	Problematisch	an	hohen	Kassenkreditbe-

ständen	ist,	dass	diese	für	laufende	Ausgaben	verwendet	werden	und	daher	nicht	durch	materielle	

Vermögenswerte	gedeckt	sind.	Ferner	unterliegen	Kassenkredite	aufgrund	ihrer	kurzen	Laufzeit	

einem	hohen	Zinsänderungsrisiko.

Kassenstatistik	|	Die	Kassenstatistik	erfasst	in	einer	Totalerhebung	quartalsweise	die	Einnahmen	

und	Ausgaben	der	öffentlichen	Haushalte.	Die	Daten	werden	vierteljährlich	veröffentlicht	und	lie-

gen	somit	zeitnah	vor.	Sie	basieren	jedoch	teilweise	auf	Prognosen	und	Planungen	und	können	

sich	daher	im	Vergleich	zur	jährlich	erscheinenden	Rechnungsstatistik	noch	ändern.	

Kernverwaltung	|	Als	Kernverwaltung	bezeichnet	man	alle	Organisationseinheiten	einer	Stadtver-

waltung,	die	nicht	in	eigenen	Rechtsformen	wie	Eigenbetrieb	oder	GmbH	verselbstständigt	oder	

ausgegliedert	sind.	Die	Kernverwaltung	findet	ihre	budgetäre	Entsprechung	im	Kernhaushalt.

Kleinstädte	 |	 Die	 Bezeichnung	 Kleinstädte	 ist	 eine	 typische	 statistische	 Abgrenzung	 bei	 der	

Betrachtung	von	Gemeindegrößenklassen.	Unter	Kleinstädten	werden	Gemeinden	zusammenge-

fasst,	die	zwischen	5.000	und	20.000	Einwohner	ausweisen.

Kommunalaufsicht	|	Die	Kommunalaufsicht	überwacht	im	engeren	Sinne	die	Rechtmäßigkeit	der	

Kommunalverwaltung,	z.	B.	im	Hinblick	auf	die	Einhaltung	des	Haushaltsrechts.	Die	Kommunal-

aufsicht	ist	das	Spiegelbild	der	kommunalen	Selbstverwaltung	und	wird	durch	Behörden	der	Lan-

desverwaltungen	wahrgenommen.	

Kommunalisierungsgrad	|	Als	Kommunalisierungsgrad	wird	der	Anteil	an	den	Gesamtausgaben	

von	Land	und	Kommunen	bezeichnet,	der	auf	die	kommunale	Familie	entfällt.	Der	Kommunali-

sierungsgrad	wird	als	mathematisches	Substitut	eingesetzt,	um	die	für	die	Beurteilung	länder-

übergreifender	 Finanzkennzahlenvergleiche	 relevanten	 Aufgabenverteilungsunterschiede	 zwi-

schen	 einzelnen	 Ländern	 und	 ihren	 Kommunen	 näherungsweise	 abzubilden.	 Der	

Kommunalisierungsgrad	stellt	diese	Aufgabenverteilung	auf	Grundlage	der	Finanzstatistik	dar.	

Die	daraus	berechnete	Ausgabenverteilung	offenbart	näherungsweise	die	Aufgabenverteilung	

zwischen	 Land	 und	 Kommunen.	 Die	 Errechnung	 des	 Kommunalisierungsgrades	 erfolgt	 dabei	

nach	der	Logik	folgender	Gleichung:	Kommunalisierungsgrad	=	(Ausgaben	der	Kommunen	x	100)	

/	Gesamte	Ausgaben	von	Land	und	Kommunen.	Dabei	stoßen	diese	Betrachtungen	allerdings	an	

methodische	 Grenzen,	 die	 bei	 der	 Interpretation	 der	 Werte	 berücksichtigt	 werden	 müssen.	 Im	

Regelfall	wird	der	Kommunalisierungsgrad	für	den	Gesamthaushalt	anhand	der	gesamten	unmit-

telbaren	 Ausgaben	 auf	 Grundlage	 der	 Rechnungsstatistik	 für	 den	 öffentlichen	 Gesamthaushalt	

berechnet.
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Kostenremanenz	|	Kostenremanenz	wird	vor	allem	im	Zuge	demographischer	Schrumpfung	rele-

vant.	Kosten,	welche	der	sinkenden	Nachfrage	nach	öffentlichen	Leistungen	nicht	automatisch	fol-

gen,	werden	als	remanente	Kosten	bezeichnet.	Ein	typisches	Beispiel	ist	Infrastruktur,	die	nicht	

kurzfristig	zurückgebaut	werden	kann.	Diese	Kosten	belasten	somit	öffentliche	Haushalte,	obgleich	

der	Bedarf	nicht	mehr	gegeben	ist.	

Landgemeinden	|	Die	Bezeichnung	Landgemeinde	ist	eine	typische	statistische	Abgrenzung	bei	

der	Betrachtung	von	Gemeindegrößenklassen.	Unter	Landgemeinden	(auch	Landstädten)	werden	

Gemeinden	zusammengefasst,	die	weniger	als	5.000	Einwohner	ausweisen.	Bei	allen	deutschen	

Landgemeinden	handelt	es	sich	um	kreisangehörige	Gemeinden.

Mittelstädte	 |	 Die	 Bezeichnung	 Mittelstädte	 ist	 eine	 typische	 statistische	 Abgrenzung	 bei	 der	

Betrachtung	von	Gemeindegrößenklassen.	Unter	Mittelstädten	werden	Gemeinden	zusammenge-

fasst,	die	zwischen	20.000	und	100.000	Einwohner	ausweisen.

Öffentliche	Fonds,	Einrichtungen	und	Unternehmen	 (FEUs)	|	Öffentliche	Fonds,	Einrichtungen	

und	Unternehmen	sind	dadurch	gekennzeichnet,	dass	die	Kernhaushalte	der	Gebietskörperschaf-

ten	mit	mehr	als	50	Prozent	der	Kapital-	oder	Stimmrechte	(unmittelbar	oder	mittelbar)	beteiligt	

sind.	Sie	werden	mit	eigenem	Rechnungswesen	außerhalb	der	öffentlichen	Kernhaushalte	geführt.	

FEUs	können	in	öffentlich-rechtlicher	(z.	B.	Eigenbetriebe	und	Anstalten	des	öffentlichen	Rechts)	

oder	privatrechtlicher	Form	(z.	B.	GmbHs)	geführt	werden.	

Im	Rahmen	des	Schalenkonzepts	der	Finanzstatistik	wird	zwischen	verschiedenen	FEUs	differen-

ziert:	Die	FEUs	des	Staatssektors	werden	als	Extrahaushalte	bezeichnet.	Sie	bilden	zusammen	mit	

den	Kernhaushalten	 (Schale	1)	den	öffentlichen	Gesamthaushalt	 (Schale	2).	Unter	zusätzlicher	

Integration	der	sonstigen	FEUs	(FEUs	des	Marktsektors)	wird	im	Rahmen	des	Schalenkonzeptes	

vom	öffentlichen	Bereich	gesprochen	(Schale	3).

Öffentlicher	Dienst	|	In	der	Personalstandstatistik	umfasst	der	öffentliche	Dienst	die	Beschäftig-

ten	der	Kernhaushalte,	 der	Sonderrechnungen	und	der	Einrichtungen	 in	 öffentlich-rechtlicher	

Rechtsform.	Das	Personal	der	Einrichtungen	in	privater	Rechtsform	zählt	nicht	zum	öffentlichen	

Dienst.

(Pensions-)Rückstellungen	|	In	doppischen	Kommunalhaushalten	werden	Rückstellungen	insbe-

sondere	für	ungewisse	Verbindlichkeiten	gebildet.	Sie	werden	auf	der	Passivseite	der	Bilanz	aus-

gewiesen	und	stellen	einen	Teil	der	kommunalen	Schulden	dar.	Rückstellungen	können	ungewiss	

hinsichtlich	ihres	Bestehens,	ihrer	Höhe	bzw.	ihres	Fälligkeitszeitpunktes	sein.	Zweck	der	Rück-

stellungsbildung	ist	die	Erfassung	von	Zahlungsverpflichtungen,	die	entweder	bereits	sicher	oder	

zumindest	relativ	wahrscheinlich	sind.	Im	Sinne	der	Vorsorge	sind	entlang	des	Generationenge-

rechtigkeitsleitbildes	gebildete	Rückstellungen	als	Aufwand	in	Ergebnishaushalt	und	-rechnung	

zu	verbuchen	und	stets	durch	Erträge	zu	decken.	

Pensionsrückstellungen	sind	eine	Spezialform	der	Rückstellungen,	die	eine	Kommune	nach	dop-

pischem	Haushaltsrecht	für	Pensionsansprüche	aufgrund	der	Alters-	bzw.	Hinterbliebenenversor-
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gung	 zu	 bilden	 hat.	 Pensionsrückstellungen	 machen	 regelmäßig	 einen	 bedeutenden	 Teil	 der	

gesamten	Rückstellungen	einer	öffentlichen	Verwaltung	aus.

Rating,	(kommunales)	|	Unter	dem	Begriff	Rating	wird	eine	durch	eine	Bank	oder	eine	Rating-

agentur	 durchgeführte	 Beurteilung/Benotung	 der	 Kreditwürdigkeit	 (Bonität)	 eines	 Schuldners	

(Kommune)	verstanden.	Eine	sinkende	Bonität	als	Ausfluss	einer	schlechteren	Ratingeinstufung	

führt	in	der	Regel	zu	höheren	Zinssätzen.	Mit	dem	Rating	wird	die	Wahrscheinlichkeit	beurteilt,	

mit	 der	 die	 bewertete	 Institution/Kommune	 aufgenommene	 Geldschulden	 zurückzahlen	 kann.	

Nicht	zuletzt	aufgrund	der	angenommenen	Einstandspflicht	des	Staates	(Bund,	Länder)	erhalten	

Kommunen	heute	im	Regelfall	günstige	Zinskonditionen.

Realsteuern	 |	 Unter	 Realsteuern	 versteht	 man	 Steuern,	 die	 auf	 das	 Eigentum	 an	 bestimmten	

Besteuerungsobjekten/Vermögensgegenständen	 erhoben	 werden.	 Sie	 werden	 auch	 als	 Objekt-	

oder	Sachsteuern	bezeichnet.	Sie	werden	bei	denjenigen	Akteuren	erhoben,	denen	die	Vermögens-

gegenstände	zuzurechnen	sind,	wobei	die	Leistungsfähigkeit	dieser	Personen,	anders	als	z.	B.	bei	

der	Einkommensteuer,	unbeachtet	bleibt.	Unter	die	Realsteuern	fallen	die	Grundsteuer	A/B	und	

die	Gewerbesteuer.

Restkaufgelder	|	Restkaufgelder	werden	in	der	Schuldenstatistik	des	Statistischen	Bundesamtes	

den	kreditähnlichen	Rechtsgeschäften	zugeordnet.	Sie	werden	nicht	in	den	Schuldenstand	einbe-

zogen	und	lediglich	nachrichtlich	dargestellt.	Als	Restkaufgeld	ist	der	noch	nicht	gezahlte	(Teil-)

Betrag	 einer	 Kaufsumme	 zu	 verstehen	 –	 er	 kann	 auch	 hypothekarisch	 durch	 Eintragung	 ins	

Grundbuch	gesichert	werden	 (Restkaufgeldhypothek).	Hierzu	 zählen	 auch	Verpflichtungen	aus	

Forfaitierungsverträgen,	wenn	ein	Einredeverzicht	bei	der	Bank	geleistet	wurde,	also	kein	Recht	

auf	Kürzung	bei	Minderleistung	besteht.	Verpflichtungen	aus	Forfaitierungsverträgen	ohne	Einre-

deverzicht	zählen	zu	den	übrigen	Verbindlichkeiten.

Ruhegehaltsempfänger	|	Bei	Ruhegehaltsempfängern	handelt	es	sich	bei	der	Versorgungsempfän-

gerstandstatistik	um	Beamte,	Richter,	Berufssoldaten	sowie	Reichsarbeitsdienstführer	 im	Ruhe-

stand,	ehemalige	Angestellte,	Arbeiter	mit	beamtenrechtlicher	Hauptversorgung.

Schalenkonzept	|	In	den	Jahren	2010/2011	haben	verschiedene	Finanzstatistiken	(Schuldensta-

tistik,	Kassenstatistik),	auch	aufgrund	der	zunehmenden	Aufgabenauslagerung	im	kommuna-

len	Raum,	eine	Überarbeitung	erfahren.	Dabei	werden	Daten	nach	einem	Schalenkonzept	prä-

sentiert.	 Schale	 Nr.	 1	 stellen	 die	 Kernhaushalte	 dar,	 bei	 Schale	 Nr.	 2	 wird	 der	 öffentliche	

Gesamthaushalt	abgebildet.	Letzterer	besteht	aus	den	Kernhaushalten	und	den	Extrahaushal-

ten.	Bei	Schale	Nr.	2	wird	synonym	von	einer	Abgrenzung	nach	dem	Staatssektor	gesprochen.	

Unter	 zusätzlicher	 Integration	 der	 sonstigen	 FEUs	 wird	 Schale	 Nr.	 3	 (öffentlicher	 Bereich)	

gebildet.

Die	Personalstandstatistik	hat	ebenfalls	unter	Orientierung	an	den	Neuerungen	der	Finanzstatisti-

ken	eine	Überarbeitung	erfahren.	Die	Beschäftigtendaten	können	teilweise	nach	der	Systematik	

des	Schalenkonzeptes	der	Finanzstatistik	abgerufen	werden.	Gleichwohl	werden	additiv	einzelne	

wichtige	 Daten	 nach	 der	 Abgrenzung	 des	 sogenannten	 öffentlichen	 Dienstes	 abgebildet.	 Diese	
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Abgrenzung	integriert	die	Schale	Nr.	1	des	Schalenkonzeptes	der	Finanzstatistik	vollständig,	bei	

Schale	Nr.	2	gibt	es	indes	Unterschiede	(s.	Abb.	58).	

Quelle:  Eigene Darstellung; in Anlehnung an Statistisches Bundesamt 2012g: Personal des öffentlichen Dienstes 2011, S. 7

Abbildung 58:  Schalenkonzept der Finanz- und Personalstandstatistik
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(Schale Nr. 3 Finanz- und originäre Personalstandstatistik)
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Öffentlicher Dienst
(Schale Nr. 2 originäre
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Während	nach	dem	Schalenkonzept	der	Finanzstatistik	bei	Schale	Nr.	2	die	Extrahaushalte	ein-

bezogen	werden,	sind	es	beim	Schalenkonzept	der	originären	Personalstandstatistik	die	Sonder-

rechnungen	 und	 Einrichtungen	 in	 öffentlich-rechtlicher	Rechtsform.	 Bei	 Addition	 Letzterer	 zu	

den	Kernhaushalten	wird	in	der	Personalstandstatistik	von	der	Abgrenzung	nach	dem	öffentli-

chen	Dienst	gesprochen.	Unter	zusätzlicher	Integration	der	Einrichtungen	in	privater	Rechtsform	

wird	von	einer	Abgrenzung	nach	den	öffentlichen	Arbeitgebern	gesprochen.	Das	entspricht	wie-

derum	der	Abgrenzung	von	Schale	Nr.	3	des	Schalenkonzeptes	der	Finanzstatistik	(öffentlicher	

Bereich).

Schulden	bei	öffentlichen	Haushalten	|	Gebietskörperschaften	(auch	Kommunen)	nehmen	unter-

einander	Schulden	auf.	Diese	werden	statistisch	(in	der	Schuldenstatistik)	als	sogenannte	Schul-

den	bei	öffentlichen	Haushalten	erfasst.	Dies	gilt	auch	dann,	wenn	die	Schulden	über	ein	Kreditin-

stitut	ausgezahlt	werden.	Ebenfalls	erfasst	sind	die	Schulden	zwischen	einer	Gebietskörperschaft	

und	einem	Extrahaushalt	der	Gebietskörperschaft.	Der	Begriff	der	Schulden	bei	öffentlichen	Haus-

halten	wird	vom	Statistischen	Bundesamt	bis	zur	Schuldenstatistik	2009	verwendet.	Ab	der	Schul-

denstatistik	2010	wird	der	Begriff	(genauso	wie	der	Begriff	der	Kreditmarktschulden)	aufgrund	

einer	neuen	Gläubigerzuordnung	nicht	mehr	genutzt.	Gleichwohl	werden	die	Werte	zu	den	Schul-
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den	bei	öffentlichen	Haushalten	für	die	Jahre	vor	Umstellung	der	Schuldenstatistik	auch	in	der	

neuen	Schuldenstatistik	nachrichtlich	aufgeführt.

Schulden	beim	öffentlichen	Bereich	|	Unter	den	Schulden	beim	öffentlichen	Bereich	werden	in	der	

Schuldenstatistik	Kassenkredite	und	Kredite	beim	Bund,	bei	Ländern,	bei	Gemeinden/Gemeinde-

verbänden,	 bei	 Zweckverbänden	 und	 dergleichen,	 bei	 der	 gesetzlichen	 Sozialversicherung,	 bei	

verbundenen	Unternehmen,	bei	Beteiligungen	und	Sondervermögen	sowie	bei	sonstigen	öffentli-

chen	Sonderrechnungen	verstanden.	Die	Schulden	beim	öffentlichen	Bereich	umfassen	ebenfalls	

Schulden	 zwischen	 den	 Körperschaften	 und	 den	 Extrahaushalten	 der	 Körperschaften.	 Da	 auf-

grund	fehlender	Erfassungsmöglichkeiten	in	der	Schuldenstatistik	Netto-Schuldner-	bzw.		Gläubi-

gerpositionen	nicht	errechnet	werden	können,	erfolgt	eine	unbereinigte	Zusammenfassung	der	

Verschuldungsdaten	aller	Berichtsstellen;	dies	hat	zur	Folge,	dass	z.	B.	Schulden	der	Kommunen	

bei	ihrem	Land	bzw.	Schulden	der	Extrahaushalte	bei	ihrem	Kernhaushalt	in	nicht	konsolidierter	

Form	nachgewiesen	werden.

Sonderrechnungen	 |	 Der	 Begriff	 wird	 in	 der	 Personalstandstatistik	 als	 Synonym	 für	 rechtlich	

unselbstständige	Einheiten	 in	 öffentlich-rechtlicher	Rechtsform	verwendet.	 Zu	 den	Sonderrech-

nungen	zählen	auf	kommunaler	Ebene	Eigenbetriebe	und	Sondervermögen.

Sonstige	Forderungen	(Ansprüche)	|	In	der	Finanzvermögensstatistik	werden	sonstige	Forderun-

gen	als	Finanzaktiva	erfasst.	Sonstige	Forderungen	entstehen	durch	Zahlungen	 für	Güter-	oder	

Verteilungstransaktionen.	Es	werden	nur	die	zum	Stichtag	offenen	Forderungen	(nicht	die	Gesamt-

forderungen)	erfasst.	Stundungen	werden	einbezogen,	niedergeschlagene	Forderungen	oder	nicht	

einbringbare	 Forderungen	 werden	 nicht	 nachgewiesen.	 Zu	 den	 sonstigen	 Forderungen	 zählen	

öffentlich-rechtliche	und	privatrechtliche	Forderungen.	Öffentlich-rechtliche	Forderungen	resultie-

ren	aus	der	Festsetzung	von	Gebühren	(Verwaltungs-	und	Benutzungsgebühren),	Beiträgen,	Steu-

ern	und	steuerähnlichen	Abgaben.	Eine	privatrechtliche	Forderung	ist	das	Recht,	von	einem	ande-

ren	aufgrund	eines	Schuldverhältnisses	eine	Zahlung	zu	fordern.	Das	Schuldverhältnis	ergibt	sich	

aus	einem	Vertrag	oder	durch	die	Erfüllung	der	Tatbestandsvoraussetzungen	einer	Gesetzesvor-

schrift.

Sonstige	öffentliche	Fonds,	Einrichtungen	und	Unternehmen	(FEUs	des	Marktsektors)	|	Unterneh-

men	werden	dann	den	sonstigen	öffentlichen	Fonds,	Einrichtungen	und	Unternehmen	(und	nicht	

den	Extrahaushalten	und	damit	dem	öffentlichen	Gesamthaushalt)	zugerechnet,	wenn	sie	Markt-

produzenten	sind.	Marktproduzent	ist	ein	öffentliches	Unternehmen	in	der	Regel	dann,	wenn	sein	

Eigenfinanzierungsgrad	größer	als	50	Prozent	ist.	Diese	Unternehmen	werden	allerdings	den	Ext-

rahaushalten	dennoch	zugeordnet,	wenn	der	überwiegende	Anteil	des	Umsatzes	(mehr	als	80	Pro-

zent)	auf	der	Geschäftstätigkeit	mit	den	Kernhaushalten	basiert.	Zu	den	sonstigen	öffentlichen	

Fonds,	Einrichtungen	und	Unternehmen	zählen	zum	Beispiel	Versorgungs-	und	Entsorgungsun-

ternehmen,	Verkehrsunternehmen,	Krankenhäuser	sowie	Zweckverbände,	die	nicht	zum	Sektor	

Staat	gehören	(Marktproduzenten).

Steuerverbund	|	Über	den	in	Artikel	106	Abs.	7	GG	manifestierten	Steuerverbund	werden	die	

Kommunen	an	verschiedenen	Steuern	beteiligt.	Von	dem	Länderanteil	 am	Gesamtaufkommen	
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der	Gemeinschaftsteuern	fließt	den	Gemeinden	und	Gemeindeverbänden	insgesamt	ein	von	der	

Landesgesetzgebung	zu	bestimmender	Hundertsatz	zu	(obligatorischer	Steuerverbund).	Die	dem	

Bund	und	den	Ländern	zustehenden	Aufkommen	aus	der	Einkommensteuer,	der	Körperschaft-

steuer	und	der	Umsatzsteuer	werden	als	Gemeinschaftsteuern	bezeichnet,	soweit	das	Aufkom-

men	der	Einkommensteuer	und	das	Aufkommen	der	Umsatzsteuer	nicht	den	Gemeinden	zuge-

wiesen	 werden.	 Darüber	 hinaus	 bestimmt	 der	 Landesgesetzgeber,	 ob	 und	 inwieweit	 das	

Aufkommen	der	Landessteuern	den	Kommunen	zufließt	(fakultativer	Steuerverbund).	Die	Mittel	

aus	dem	Steuerverbund	werden	den	Kommunen	im	Rahmen	des	kommunalen	Finanzausgleichs	

zugewiesen.	Hierdurch	werden	die	Steuereinnahmen	der	Kommunen	ergänzt	(fiskalische	Funk-

tion).

Umsatzsteueranteil,	kommunaler	|	Der	Gesamtheit	der	Städte	und	Gemeinden	eines	Landes	ste-

hen	zwei	Prozent	der	Steuern	vom	Umsatz	(2,2	Prozent	nach	Abzug	des	Vorabanteils	des	Bundes	

zur	Finanzierung	eines	zusätzlichen	Bundeszuschusses	an	die	Rentenversicherung	bzw.	zusätz-

lich	ab	2007	als	Zuschuss	für	die	Bundesagentur	für	Arbeit	zur	Senkung	des	Beitrags	zur	Arbeits-

losenversicherung)	zu.	Die	Verteilung	des	Gemeindeanteils	an	der	Umsatzsteuer	auf	die	einzelnen	

Gemeinden	erfolgt	seit	dem	1.	Januar	2009	nach	einem	fortschreibungsfähigen	und	bundesein-

heitlichen	Schlüssel	(Gesetz	zur	Neuordnung	der	Gemeindefinanzen	i.	d.	Fassung	der	Bekanntma-

chung	vom	10.	März	2009	[BGBl.	I	S.	502]).

Unmittelbare	Ausgaben	|	Bei	den	unmittelbaren	Ausgaben	handelt	es	sich	um	die	im	Zuge	der	

Aufgabenerfüllung	getätigten	Ausgaben	ohne	Zahlungen	an	den	öffentlichen	Bereich	(Ausgaben	

für	Personal,	laufenden	Sachaufwand,	Zinsen,	Sachinvestitionen	sowie	laufende	und	vermögens-

wirksame	Zahlungen	an	andere	Bereiche).

Vermögensrechnung/Bilanz	|	Die	Vermögensrechnung/Bilanz	ist	eine	in	der	Doppik	zum	Bilanz-

stichtag	aufzustellende,	kurz	gefasste	Gegenüberstellung	von	Vermögen	(Aktiva,	beispielsweise	

Anlage-	und	Umlaufvermögen)	und	Schulden	(Passiva,	beispielsweise	Eigenkapital,	Sonderposten,	

Rückstellungen,	 Verbindlichkeiten).	 Die	 Vermögensrechnung/Bilanz	 ist	 im	 kommunalen	 Haus-

haltsrecht	der	13	Flächenländer	nicht	einheitlich	untergliedert.	

Versorgungsempfänger,	kommunale	|	Zu	den	kommunalen	Versorgungsempfängern	werden	im	

Zuge	der	Versorgungsempfängerstandstatistik	die	Empfänger	von	Ruhegehalt	sowie	deren	Hinter-

bliebene	gezählt.	Hierbei	werden	die	Versorgungsempfänger	der	Gemeinden,	der	Gemeindever-

bände	und	der	Zweckverbände	berücksichtigt.

Versorgungsempfängerquote,	 kommunale	 |	 Die	 kommunale	 Versorgungsempfängerquote	 wird	

berechnet,	indem	die	Fallzahl	der	Versorgungsempfänger	für	ein	bestimmtes	Jahr	je	100.000	Ein-

wohner	 des	 beobachteten	 Gebietes	 (z.	B.	 eines	 Flächenlandes	 oder	 einer	 Gruppe	 von	 Ländern)	

angegeben	wird.

Vollzeitäquivalente	 |	 Im	 Rahmen	 der	 Personalstandstatistik	 werden	 zu	 Vergleichszwecken	

Vollzeit	äquivalente	(VZÄ)	angegeben.	Bei	ihrer	Berechnung	werden	Teilzeitbeschäftigte	etc.	mit	

ihrem	Anteil	an	der	Arbeitszeit	eines	Vollzeitbeschäftigten	berücksichtigt.
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Wertpapiere	|	In	der	Finanzvermögensstatistik	werden	Wertpapiere	als	Finanzaktiva	abgebildet.	

Zu	ihnen	zählen	Geldmarkt-	und	Kapitalmarktpapiere.	Geldmarktpapiere	sind	kurzfristige	Wert-

papiere,	deren	ursprüngliche	Laufzeit	in	der	Regel	bis	zu	einem	Jahr	beträgt.	Kapitalmarktpapiere	

sind	langfristige	Wertpapiere	ohne	Anteilsrechte,	deren	ursprüngliche	Laufzeit	in	der	Regel	mehr	

als	ein	Jahr	beträgt.

Zinsspread	|	Der	Zinsspread	ist	die	Differenz,	die	sich	beim	Vergleich	zweier	Zinssätze,	beispiels-

weise	zwischen	Kommunen,	ergibt.

Zuweisungen	|	Zuweisungen	sind	Finanztransfers,	die	von	einer	Einheit	des	öffentlichen	Sektors	

an	eine	andere	Einheit	des	öffentlichen	Sektors	geleistet	werden	(z.	B.	von	einem	Bundesland	an	

eine	Kommune).	Zu	unterscheiden	sind	ungebundene	Zuweisungen	und	zweckgebundene	Zuwei-

sungen.

Zweckverbände,	kommunale	|	Kommunale	Zweckverbände	sind	freiwillige	oder	gesetzlich	vorge-

schriebene	 Zusammenschlüsse	 von	 Gemeinden	 bzw.	 Gemeindeverbänden	 zur	 gemeinsamen	

Erfüllung	einer	bestimmten	öffentlichen	Aufgabe	(etwa	zur	Errichtung	eines	Versorgungsbetriebs	

zur	Abfall-	 oder	Abwasserbeseitigung).	Der	Zweckverband	gilt	 als	 eine	Form	 interkommunaler	

Kooperation.	Neben	Gemeinden	bzw.	Gemeindeverbänden	können	auch	sonstige	juristische	Perso-

nen	des	öffentlichen	Rechts	sowie	natürliche	und	juristische	Personen	des	Privatrechts	Mitglieder	

eines	Zweckverbands	sein.
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Anhang
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Flächenländer

Sonstige Aufgabenbereiche Allgemeine Verwaltung Schulen und vorschulische Bildung

Sportstätten Straßen Abwasser- und Abfallbeseitigung

Baden-Württemberg

Rheinland-Pfalz
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Saarland

Schleswig-Holstein

Nordrhein-Westfalen

Niedersachsen

Bayern

Thüringen

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen-Anhalt

Sachsen

Quelle:  Eigene Darstellung; Daten entnommen aus: Statistisches Bundesamt 2012c: Kassenstatistik 2011; Einwohner zum 30.6.2011

Abbildung 59:  Anteil einzelner Politikbereiche an den Bauausgaben 
der Gemeinden und Gemeindeverbände (inklusive Extrahaushalte) 
im Jahr 2011 
in Prozent
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Tabelle 22: Veränderung der durchschnittlichen Realsteuerhebesätze der
Kommunen (inklusive Stadtstaaten) in den Jahren 1999 bis 2011 (in Prozent)

Jahr Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

1999 276 367 389

2000 278 367 389

2001 280 368 385

2002 282 373 386

2003 286 381 387

2004 289 385 388

2005 292 392 389

2006 294 394 391

2007 295 400 389

2008 296 400 388

2009 297 401 387

2010 301 410 390

2011 306 418 392

Quelle: Eigene Darstellung; Daten entnommen aus: Statistisches Bundesamt 2012e: Realsteuervergleich 2011

Tabelle 23: Kommunalbeschäftigte einschließlich mittelbarer und  
gemischter Beteiligungen am 30.6.2011 nach Aufgabenbereich  
und Ort der Aufgabenerledigung (in 1.000 Beschäftigte)
Aufgabenbereich Kern-

haushalte
Sonderrech-
nungen

Einrichtungen 
in öffentlich 
rechtlicher 
Rechtsform*

Einrich-
tungen in 
privater 
Rechtsform

Gesamt

Innere Verwaltung  244,0  11,6  11,7   5,6  272,9

Sicherheit und Ordnung  124,4   1,0   0,6   1,8  127,8

Schulträgeraufgaben  102,5   1,5   5,5   1,0  110,5

Kultur und Wissenschaft   50,0  13,5   5,6  21,3   90,5

Soziales und Jugend  283,9  28,6   4,5  42,0  359,1

Gesundheit und Sport   36,0  67,9  46,7 307,9  458,4

Räumliche Planung und  Entwicklung, 
Bauen und Wohnen

  70,7   2,3   0,8  17,4   91,3

Ver- und Entsorgung   64,6  12,9   3,9 108,1  189,5

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   14,2  37,7  33,8 150,4  236,1

Natur- und Landschaftspflege   32,0   4,6   1,5  83,6  121,7

Sonstiges   39,2   6,4   3,1   3,3   52,0

Insgesamt 1.061,4 188,0 117,7 742,5 2.109,6

* Einschließlich Zweckverbände.

Quelle: Eigene Darstellung; Daten entnommen aus: Statistisches Bundesamt 2012h: Personal des öffentlichen Dienstes 2011
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Tabelle 24:  Zinsausgaben der Kernhaushalte der Gemeinden und 
 Gemeindeverbände der Flächenländer seit der Wiedervereinigung  
bis zum Jahr 2009 (in Mio. Euro)
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1990 4.069 508 594 - 504 - 543 1.473 242  91 - - 114 -

1991 4.612 552 667  16 553  12 592 1.607 263  98  84  17 130  21

1992 5.164 596 770  43 618  39 643 1.716 288 101  94  55 146  56

1993 5.634 636 772  71 663  64 656 1.833 307 101 159 108 157 106

1994 5.726 615 759  84 678  74 653 1.827 304  97 203 138 155 138

1995 5.827 586 756  91 667  89 625 1.852 309  95 275 163 155 164

1996 5.897 569 772 100 656 105 630 1.846 300  90 317 177 155 181

1997 5.719 531 753 102 621 111 622 1.764 294  87 324 175 156 179

1998 5.655 504 771 101 597 118 597 1.745 287  85 328 174 162 185

1999 5.347 460 743 101 550 118 558 1.644 270  80 317 180 158 169

2000 5.304 442 744 101 536 121 552 1.619 285  83 315 177 156 175

2001 5.345 440 748 101 515 122 547 1.161 304  86 311 182 156 173

2002 5.176 434 757  98 501 120 531 1.559 298  87 295 178 153 166

2003 4.999 417 761  93 475 122 515 1.485 291  85 277 177 149 153

2004 4.816 381 761  94 450 118 488 1.442 287  77 254 169 149 146

2005 4.739 366 737  91 457 115 476 1.433 290  75 242 174 145 138

2006 4.881 363 712  92 475 109 518 1.529 316  80 238 174 147 129

2007 5.177 344 713 102 577 114 503 1.726 366  93 188 177 147 127

2008 5.297 323 700 105 545 115 563 1.815 404 104 179 176 147 122

2009 4.494 301 607  75 522  93 446 1.467 366  87 151 138 130 111

Quelle: Eigene Darstellung; die Angaben zu den Zinsen (Gruppierung 800 bis 808) entstammen einem Datenabruf beim Statistischen Bundesamt 
auf Basis der Rechnungsstatistik kommunaler Haushalte
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